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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben ,î

von Escher und Usteri
Mitglieder» der gesezgeSenden R.ikhe der helvetische» Republik.

Vier und ftebenztsstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich/ Sammftags den 21. Julius 1798.

Gefezgebung.
Senat 6. F u ly.

(Fortsetzung.)
Der Senat erhält den Beschluß, dem> zufolge das

Direktorium eingeladen ist, den Verfasser der B'ürk-
li scheu Zürcher Zeitung, wcgeis von ihnr durch
seine Zeitung verbreiteten, beunruhigende» Lügen und
verlaumderischen Anzeigen, durch den öffentlichen Ane
klager belangen, und als Verläumdor bestrafen und
zum öffentlichen Widerruf in seinem eignen Blatt veo
urtheile» zu lassen. Kubli findet den Beschluß nur
zu gelind, da dieser Verfasser immer in feinem Bkattt
gegen die Sache der Freiheit geschrieben hat; et
glaubt es wäre gut ihm sein Handwerk ein wenig nie»
oerzulegen; dock will er den Beschluß annehmen,

spricht für Annahme. Bn»dt ßadet den
Bes lnß zu gelind; er glaubt man sollte den Pürkli
m Husaren hicher führen lassen, um vor den ge-
srzgàn cu Rathen Abbitte zu thu». Muret wünscht
eine Kommisston. Fornerod halt den Beschluß für
mcomntuuonell, da derselbe den getejgebendcn Körper

Deutlichen Anklager macht; er trägt auf invti-
^ an, indem das Direktorium schon

n-n « kür die öffentliche Ruhe zu son

^ kaflechsre, Verfasser als Vèriauiu-
loü er auf dem gcftzlichen Wege be

langt uiid bestraft werden. — Muret, Kubli, Rc-
Duc und Bocheler welchen in eine Kam»

michon geordnet, die morgen über den Beschluß W
richten sog.

Vorsscliunggichreiben, in Betreff der Feudal/
rechte von einem B D> pertes. Kanton Leman, wird
vorgelegt? das Secretariat soll einen deutlichen Ans
«uz daraus verfertigen, der in einigen Tag"' könn
verlesen werden.

Auf Autrag eines Mitglieds erhält der S' er
iHrciber den Auftrag, Erkundiaunge» einzuziehen, ob
vom Direktono wegen des Gehalts der Reprästuta»
"a noch nichts verfügt worden sey.

Auf Murets Antrag wird der Präsident ein
Sttadtn, den Präsident des grossen Rathes schriftlich

zu ersuchen, dem Sekretariat dieses Rathes eine ge»
nanere und schnellere Mittheilung der Actenstücke,
Schriften u. s. w. aufzutragen.

Das Direktorium ladet zur Feyer des 14. Julius
ein. Auf Murets Antrag wird sogleich ein Vetzeich-
niß derjenigen Mitglieder, die an dieser Feyer Thcit
nehmen wollen, ausgcstzt.

Lüthi v. Sol. tadelt die dem heutigen officiel-
len Blatte beigefügten Bücheranzeigen, die nicht da-

^ hin gehören. Der Oberschreiber soll dem Verleger
darüber einen Verweis geben.

Grosser Rath. 7. July.
Pan chaud bemerkt, daß das gestern erkannte

Fest des 14. July etwas übereilt bestimmt wurde,
weil die Zeit zu Anordnung desselben zu kurz, und die
Eriidtc vorhanden ist; er begehrt daher, daß der Be,
schluß zurükgenommen werde. Bouraois will das
Dekret beibehalten. Weber findet dit Zeit ebenfalls
zu kurz, und der Landarbeiten wegen unschiklich: M
dem seyen jezt solche Volksversammlungen unchunlich,
er .staubt daher, wir sollen das Fest im Namen des
Volks, und auf unsre Kosten hin feyern. Eecre,
tan: Es sey unschiklich einen solchen Beschluß zurük-

zunehmen: die Zeit sty nicht zu kurz, und das Fest
soll nicht kostbar seyn. Michel findet durchaus nicht
fchiklich sich jezt schon mit Volksfesten abzugeben: w,r
sollen Wittwen und Waisen unterstützen, und uns un-
teremandcr selbst freuen. E sch c r sagt: Er war ge,
stern so erstaunt über dieses Ansuche» des Direktoriums,
daß er nicht gleich einen Gegenvorschlag machen
konnte, denn wenn das Fest ein öffentliches Fest seyn
soll, so sollen nicht blos durch Unterschriften die Volks-
rcpläient uiten dazu eiiiglladcn werden; soll es aber
w»r ein Prwstftst seyn, so ist es durchaus unschiklich,

dazu tmcsteine öffentliche Bothschast einladen zu las-
stn: eben so misch klich aber wäre die Feyer eines
7-ccheitsfestes durch die össciiilichc» Gewalten mit
Ausschluß des Volks. Das abgeichloßnc Volksfest

y freilich noch »u frühzeitig, aber anderseits die
'küknahme eines Beschlusses, besonders bei diesem Aw

laß ganz unchnnlich, daher begehrt er TagesordnuvA



w der Erwartung, der Senat werde den Misgrif
des grossen Rathes zurechtweisen. Kühn findet den
Gang den das Direktorium einschlug, even so unschik-
lieh als Escher, glaubt aber, die Zeit sey zu einem
Fest noch unschiklicher, so daß er das Dekret zurük-
»rehmen, und über die gestrige Bothschaft des Direk-
îoriums zur Tagesordnung gehen will. Bourgois
will ein ganz einfaches Fest feycrn. Der gestrige
Schluß wird zurükgenommen. Secretan fodert, daß
der eben genommene Beschluß auch wieder zurük ge-

nommen, und das Fest des 14. Julius gefeyert werde.
Carrard folgt, weil es durchaus unpolitisch wäre,
den Beschluß eines solchen Freiheitsfests zurük zu uch-
inen: er fodert Feyer dieses grossen Tages welchen
Kauz Europa feyern sollte. Weber findet das Fest
durchaus unthunlich und gefährlich. Panchaud
folgt Webern, und beharret. Hüssi fodert Abstim-
»nung. Nun wird der gestrige Festbeschluß bestätigt.

Die Feudalrechre kommen an die Tagesordnung,
und man fahrt fort über den 4. §. der von Se er es

tan vorgeschlagncn Redaktion des 10, §. des Feudal-
rechtsgutachteus fich zu berathen. Cartier sagt:
Wenn wir 5 p. C. Interesse den Oligarchen besttm-
»neu, so belasten wir nur den Armen. Kühn glaubt,
dieser Zins sey nicht so stark als die Grundzinse wa-
ren. Erlach er folgt Cartier, weil die Reichen ab-

zahlen, und also nur die Armen zinftn werden. Kilch-
mann sagt: Wir können keinen höhern Zins bestim-
men als bisher üblich war. Cap a ni: Wenn wir
5 p. C. setzen, würden wir den Grundzinsbesitzern
mehr bestimmen, als sie bisher, der Einziehungskosten
wegen, bezogen haben. Legler: Wir sollen die Ge-
setze für die Armen und Reichen gleich machen: auch
die Reichen zahlen nicht ab, weil sie lieber ihre Kapi-
talien in Handelshäuser geben, wo sie 6 p. C- erhal-
ten, als Schulden abzahlen, für die sie nur 4 p. C.
zinsen, er begehrt also p. C. Interesse für die Obli-
gatwnen. Haas sagt: Man soll sich nicht durch die
Armenvorstellungen hintergehen lassen; die Armen zah-
len keine Grundzinse, und wir müssen in Rüksicht der
Reichen für den Staat sorgen, er begehrt also 5 p. C-

Hüssi stimmt für 5 p. C. Interesse, weil nur die
Reichen grosse Grundzinse zahlen, und diese zu 4 p. C.
Interesse verzinset, nie abbezahlt werden: zugleich will
er, daß die Gläubiger dieser Obligationen in 15 Iah«
ren die Kapitalien auffänden können. Michel will
diese Kapitalaufkündigung in i; Jahren nicht anneh-
men, aber dagegen 5 P.C. Zins bestimmen; weil die-
ser Zins im Kanton Bern überall gebräuchlich war.
Herzog sagt: Wir sollen uns nicht hinreisten lassen,
durch ungerechtes Mitleiden; die Bodenzinseigenthü-
mer verlieren hinlänglich, ohne daß mau sie zwinge
von ihrem Kapital nie Gebrauch machen zu können;
dagegen sind 5 p. C. Zins zu stark: also begehrt er
daß nur 4 p. C. Interesse bestimmt, der Grundzins
«bcr in zwei Jahren abgelößt, und nachher in fünf

Jahrterml'nen abbezahlt werde. Tb or in stimmt ss,r

H ü sft, weil er keinen ärmern Armen kennt als den

Staat; aber dagegen will er in 15 Jahren das Kapi-
tat abzahlen lassen. H über hatte der aofachen Ab-
Zahlung beigestimmt, wenn er gewußt hätte daß man
nur zu 4 p. C- verzinsen wollte; der Staat würde we-
nig Abzahlungen erhalten, wenn man ihm nur g p.C.
Zinsen müßte: hmgegewwill er diese Obligationen kei-

neswegS unaufkündbar kür den Gläubiger machen; in

15 Jahren will er Aufkündbarkckt haben, und wenn
man dieses annimmt, so stimmt, er für 4 p, C>, sonst

aber nicht. Es wird erkannt, diese Obligationen sob

len in 15 Jahren ablöslich, und mit ; p. C. Inte-
reffe verzinset werden.

Der il. §. des Feudalgutachtens, welcher die

seit 50 Jahren ohne bestimmte Rcchkstitel eingeführte
Grundzinse aufhebt, wird vorgenommen. Herzog
will, daß nicht nur 50 jährige, sondern auch ältere

Grundzinse, welche mit keinen Rechtstiteln bewiesen

werden können, nicht entschädigt werden sollen. H»<

der will, daß nur dw ganz neuen, nicht elwan» »mg«
änderten Grundzinse unentschädigt bleiben sollen, und

spricht wider Herzog, weil die "alten Titel nicht mehr

vorhanden sind, und also keine andern Beweise können

gcfodert werden, als die gewohnten Register Kuh»
findet den ganzen §. unnüz, denn die Grundzinse find

entweder durch Verträge oder durch Gewalt einge-

führt, die Aufhebung des leztern verstehe fich von

selbst, und bedürfe keines besondern §. Die erstem

aber können nicht, wie Herzog fodert, durch du

Rechtstitel selbst bewiesen werden, sondern man so»

auch andere gültige Beweise annehmen. Vroye fin'
den §. undeutlich, und fodert nähere Bestimmung des«

selben. Koch sagt, dieser §. sage soviel als: Weu»

einer sein Gut vor zwei Jahren um einen Grundzins

hingegeben, aber den Vertrag verlohren hat, daß dann

alles verlohren sey, daher fodert er, daß jeder gesez-

liehe Beweis eines Grundzinses gültig sey; übrigen»

aber glaubt er, der K. könne ganz ausgelassen, uud da-

gegen bestimmt werden, daß alle Grundzinse, welche

auf ausschließliche Rechte gesezt sind, aufgehoben sey»

sollen. Herzog erklart sich, daß er überhaupt nur

irgend einen Bew s für die Grundzinse federe, uno

glaubt, wir haben schon erklärt, daß Grundzinsi
auf Ehehaften ruhen, loskäuflich seyn sollen: er"-'»
den ganzen il. §. anssireichen. Anderwerth stjuim

für Kühn und Koch, und will von Gründest
über Ehehaften erst absprechen wann von Eh^as»
selbst die Rede ist. Solche Grundzinse, die ausHaub,
gelegt wurden, weil sie auf zehndbares Land gevm

sind, fallen seiner Meinung nach, durch die Zehe"^
aufhebung weg. Kilch mann: Der K. verM
Grundzinse, welche auf urbar gemachte Allmeiitcu ^
legt würden, daher begehrt er "bessere Bestimmung e

§. Hüssi glaubt auch, der §. müsse geändert w

den, wegen de» Gründen Kilch manns, er M »



dagegen eine bessere Rèbaction vor. Schlumpf er«

zählt, daß in dem Kanton Sentis Grundzinse seyen,
die schon lange im Streit lagen, und jezt seyen die
Zitel mit denrZlbt von St. Gallen nach Wicn ver-
reist; er fodert also, daß ein unpartheiisches Recht
hierüber abspreche. Grundzinse die wegen Benutzung
von Wassern o. d. g. ausgelegt wurden, sollen aufge«
hoben seyn. Elmltnger will auch, baß Grundzinse,
die vor io2 ober 200 Iahren aufgedrungen wurden,
mientgeldlich wegfallen sollen. Secretan glaubt,
der Z. sey unnütz und also schädlich: er weiß nicht
warum die Bestimmung von 50 Jahren da ist; weil
jeder der die Ungerechtigkeit beweisen kann, frei seyn
soll. Viele Grundzinse haben keine Titel, und sind
dennoch nicht einregistrirt, diese sollen doch wohl bei
behalten werden? der H. gäbe zn weitläufigen Prozess
sen Anlaß; er glaubt, jeder der sich ungerecht bela«
stet fühle, werde"sich von selbst melden. In Rüksicht
der ehehafien Grundzinse, will er abwarten bis die
Koni,mission ein Gutachten hierüber vorgelegt. L u«
stor folgt der Ausstrcichung dieses 5. als unuüz und
schädlich. Genaud will den §. durchstreichen. Escher
auch, und die Grundzinse der Ehehaftcn erst wenn von
diesen die Rede ist, beurtheilen. Michel folgt ganz
Kilchmann, und schlägt zu diesem Ende hin eine
Rebaction vor. Cartier stimmt für Michel und
vertheidigt die 50 Jahre, weil die Auflegung solcher
tmgerechtcn Grundzinse durch noch lebende Personen
bewiesen werden kann. Cartier erklärt, baß der §.
eigentlich in diesem Sinn geschrieben worden sey, und
sagt, der erste fodere nur Beweis für das Eigenthums-

indeß will er gerne den Z. auslassen. Er glaubt
oie Ehehaften seyen mit den Personalfeudalrcchten schon
aufgehoben, und also auch die auf denselben haften«
den Beschwerden. (Ans einige Erklärungen hin nimmt
er den lezten Saz zurük.) Der n. 5. wird ganz auf.
Schoben.

Erlach er begehrt, daß wenn ein Grundzins
starker sey, als der Werth des Guts, daß das Gut
statt dem Grundzins könne abgetreten werden. Hub er
begehrt, daß Michels Zusaz und Redaktion bchan-
belt werde. Lü sch er sagt: Viele Gemeinden haben
Alimenten für Grundzinse verqnsscrt, folglich könnest

auf neue Aufbrüche gelegte Grundzinse auf
Schoben werden. Haas stimmt diesem bei, und ver«
wirst also Michels Federung. An verwerth folgt,
und sagt: Der 16. S. wcrde schon gegen jeden unge«
recht eingeführten Grundzins sich erheben, daher Tages«
vrdnung. Michel nimmt seinen Antrag zurük.

Anderwerts) stimmt Erlacher» bei, undbe«
Schft, daß jedoch das übrige Gut deS Schuldners fur
vie allenfalls ausstehenden Schulden verpflichtet seyn
loll. Custor folgt, weil dies wirklich in feinem Kan«
ton Gesez sey Oefth folgt auch, will aber, daß der Be«

Mr sich sogleich erklare, we l er sonst das Gut^ erst

ausnutzen, «nd nachher abtreten würde. H »Ist

folgt ganz, und will daß diese Erklärung innert einem
Jahr geschehe. — Alle diese Bestimmungen werden
angenommen.

Der 12. § wirb vorgenommen. Broy« glaubt,
wenn nur ein Theil eines Guts weggeschwemmt wird,
so soll nur im Verhältniß des noch vorhandenen Theils
abgelößt werden. Legler glaubt, der vorige §. könnte
statt diesem dienen, weil, wann einer das Gut nicht
zurükgeben will für den Grundzins, es ein Zeichen ist,
daß er sich noch wohl dabei befinde. Secretan
vertheidigt den §. unter der allgemeinen Bestimmung,
Saß wenn ein Gut verstört ist, so scy der Grundzins
aufgehoben. Breux folgt. Bourg ois stimmt für
Vroye. Erlacher folgt auch Broy es Antrag.
Hüssi unttrstüzt Secretan, glaubt aber, seine Be»
stimmung soll dem vorigen neuen k. beigefügt werden.
Carrard würde, der strengsten Gerechtigkeit gemäß,
Broye beistimmen; allein wenn er das Labyrinth
betrachtet, in das diese Bestimmung führt, wenn ec
die Processe übersieht, die hieraus entstehen würden,
so stimmt er für Secretan, dessen Antrag ange»
nommen wird.

H über fodert, daß noch Bestimmungen über die
in Gcld festgesezten Grundzinse getroffen werden.
Carrard sagt: Die Sache sey deutlich nach dem
gleichen Maasstaab der in Früchten zu zahlenden
Grundzinse bestimmt. Huber bemerkt, daß nur fehs
terhasch Redaction an dieser Irrung schuld scy, also
will er jene verbessern. Kühn bezeugt, daß er glaubte
nur über Gelraidegrundzinfe zu sprechen, und fodert
ganz andere Verfügungen über diese Gelbgrundziiife,
weil dcr Werth der Geldzinse sich seit ihrer Eiufühs
rung vermindere habe, sowohl in Rüksicht des innern
als bcs relativen Werthes des Gelds: in Rüksicht des
innern Werths- wegen der allmähligen Vermiuvcrung
des innern Gehaltes der Münzsortcn, in denen diese
Zinse angeschlagen sind: die französische Sonnenkros
ne z. B- die 2 Deniers 15 Gran Gold zu 2z Kan at
wog, galt Anno »5Z4. 25 Batzen; nach dein heutigen
Münzfuß beträgt ihr Werth 68 Batzen, wer also das
mals einen Zins bezahlte, der 6z Batzen werth war,
bezahlt jezt blos 25 Batzen. Der relative Werth,
der in dem Verhältniß des Gelbes zu den Waaren
besteht, ist noch mehr gefallen, denn das Geiraise
welches den sicherste» Maasstab liefert, galt dan,als
25-nal weniger als jezt, folglich zahlt der Zinsmann
jezt blos den fünf und zwanzigsten Theil des Zinses,
den er im löten Jahrhundert bezahlte, folglich soll
zu Abkaufung dcr Geldgrundzinfe ein höherer Maas»
stab angenommen werden, als derjenige war, der für
die GetraiSegrnndziuse ftstgesczt wurse. Secretan
behauptet, es sey schon hierüber abgestimmt, weil
Gelb s und Fruchtgrundzinse gemeinschaftlich behan»
belt worden, und die ftanzöstsche Redaction hierüber
deutlich scy. Huber glaubt, diese beiden Grund-
zinse seyen nicht das gleiche, und also auch nicht ge»



mcmschaftlich behandelt worden, er stimmt daher ganz
dem Antrag Knhns bei. Miche! glaubt, wir haben

schon abgesprochen, beide Arten sollen gleichmäßig ab?

bezahlt werden. Anderwerth sagt: ES seyen

Grundzinse, die nur in abweHselndcn Jahren bezahlt
werden, daher fodert er auch über diese besondere Ver?

fügungen. Huber will, daß man entseneide^wclches
der Sinn der Versammlung gewesen sey. Hussi be

ha.wtet, beide Arten seyen getrennt, und wir haben

nur über die Frnchtgrunvzinsc abgesprochen. Wever
stimmt für Michel. Bourg ois will den lg. §. be?

handeln. Escher sagt: Wir haben ganz bestimmt nicht
beide Arten der Grundzinse mit einander behandelt,
denn alle Gründe die vorgebracht wurden, um die

Loökausung auf den igfachen Jahrsertrag herunter zu

setzen, wurden ja aus dem allmähligen Steigen des

Weiches dieser Zinse hergenommen; in diesem Falle
aber befinden sich nur die Grundzinse, welche in Früch

ten bezahlt werden, denn die Geldgrundzinse sind ja,
wie Kühn unwiderlegbar bewiesen hat, gerade im
entgegcngesezren Fall, und folglich in den bisherigen
Berathungen nie im Ginne der Versammmlung gele

gen: da nun die Gcldgrundzinse in ganz vertchied?

men Verhaltnissen stehen, so fodere ich, daß sie auch

verschieden behandelt, und also besondere Verfugun
gen über sie getroffen werden. Kühn behauptet, daß

er nur nach der deutschen Redaction geurtheilt habe,

welche nicht erlaube, von den Geldgrundzinsen zugleich

zu sprechen, und deswegen, daß die französische Ueber-

setzung undeutlich sey, werde man doch keine Ungerech-

tigkeit thun, und cntgegengesezte Dinge gleich behan-

dein wollen. Erlach er stimmt für Michel. Se-
cre tan bedauert Knhns Aeusserung, weil beide Re-

dactionen originel seyen. Er bittet, daß wenn eine

Verschiedenheit gewünscht werde, so soll man den 8 §.

zurüknehmcn, und aufs neue berathen, denn es wäre

lächerlich, zu vermuthen, die Kommission habe die

Geidgnmdzinse ganz vergessen. Die Mehrheit bestimmt,
daß über beide Arten Grundzinse abgesprochen »vor-
den sey. Kühn erklärt, er wolle ins Protokoll ein?

setzen, daß er nicht dieser Meinung gewesen war. Er
wüd unterstüzr, aber die Mehrheit geht zur Tages-
ordming. ^

Der iz. welcher alle übrigen Feudalrcchte un-
entgeltlich abschafft wird vorgenommen. Panchaud
sagt: Da noch keine Rede von den Ehrschätzen war,
und diese auch Eigenthum sind, so fodert er, daß die-

seiden entschädigt werden, daher will er diesen S. in
die Kommission zurükweisen. Custor ist ebenfalls
wider diesen §., indem schon alle persönliche Feudal
reckte aufgehoben sind, und dieses also nur dingliche
Lcheurechte gelten könne, unter denen sich «sich noch

rechtliches Eigenthum, das wir zu schützen pflichtig
sind, befinden könnte. Huber sagt: Dieser §. sey

schon als allgemeiner Grundiaz anerkannt, und will
daher Tagesordnung. Carrard bezeugt, daß er nie

der Meinung war, den Ehcfchaz abzuschaffen., allem
da dies schon als Erundsaz anerkaiM sey, so will er
nicht zurükkvmmen, weil wenn wir genommene Ent<
schlösse ziirükttehm m. wir an kein Ende kommen kvmi-
te», und uns seldst auflösen würden. Die Tageeord-
nung wird angenommen.

Die Kommission über die Unterstützung der brand-
beschädigten Gemeinde Jnz, übergiebt ein neues

Gutaci>tcn, welchem zufolge wegen der schon emg«
sammclicn Steuer dieft Gemeinde noch mit Holz ua-
terstüzt, und jedem der sein H aus mit Ziegel vekt, iz
Krone», auch dieser G'Mtmve ein bauversiandizer
Mann zur zwckmässigsten Einrichtung der neuen land-

wirthschafclichen Gebäude an die Hand gegeben wer-
den soll. Dieses Gutachten wird eiumüthig anze»

nommen.

Senat 7. July.
Der Senat erhält nachfolgenden Beschluß: „Der

vierzehnte Hcumonat als der Geburtstag der Freiheit
der grossen Nation, soll durch Helvetica, das jell
auch die Früchte dieses Tages genießt, gefeiert und

die Anstalten zu diesem Feste von dem Direktorio ge-

macht werden.« Lüthi v. Sol. sagt, niemand

fühle die Wichtigkeit des 14. Julius tiefer wie er;

allein wir könnten bei unserm Volke nicht gleiche Zhrilt
nähme finden und sehr viele kennen den Werth >md

die Grösse dieses Tages nicht ; die Zeit fey auch zu

kurz, um das Volk gehörig aufzuklären; er kannalw
nicht zur Amiahme stimmen. Zäslin ist zwar fur

sich gleicher Meinung, räth aber dennoch zur Annäht

me. S chwaller unterstüzt L ü th i, eine würdigt

Feier dieses Tages könne von unserm Volk noch nicht

erwartet werden und durch Kirchergesez des Morgens
und Schweigen am Nachmittag würde mehr Schlicht
mes als Gures bewirke. R e di » g ist gleicher Mev

nung. Mün ger bedauert, daß das Volk n°ll1 ^
blind ist, aber man könne ihm die Bestimmung ceo

Festes begreiflich machen ; er will den Beschluß anneht

inen. D u c spricht im Sinne êüthi '6. La sl"
chepe findet oie gegen den Beschluß vorgetragnen

Gründe unzureichend; ist das Volk mit diesem page

noch nicht bckaunt, nun so ergreife man die

heit ihm Kenntnisse davon zu verschaffen'; er wm veu

Beschluß annehmen; auch aus dem besonder» M»
dc, weil es der frankischen Armee in HHUtm
Freude machen wird, das Fest der Freiheit ume

theiliiehmendeu Brüdern zu feiern. D i eth elm spnw

gegen den Beschluß; er glaubt das Fest könnte 0

sonders bei den Katholiken Unruhe verursacht?

welche alsdann die Feinde der Freiheit fur sich i
benutzen, nicht versäumen würden.

Die Fortsetzung im 75sten Stôk
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Meyerv.Arau u. B 0 d mer sprechen fur den Beschluß.
Man soll, sagt der leztere, den Samstag zum Denktag,
den Sonntag zum Danktag machen und man werde
auS den Reden der Geistlichen ersehen könne» wes
Geistes Kinder sie sind. Vertheilet ist ebenfalls
für den Beschluß; so auch Fornerod, dieser sagt,
wenn wir den Beschluß verwerfen so verwerfen wir
die Freiheit selbst in den Augen des Auslandes/ das
unsere Gründe und unsere Lage nicht genug kennen
kann. Bundt möchte wissen, ob es ein geistliches
oder weltliches Fest werden soll ; und um Zeit zum
Unterricht des Volks zu gewinnen, soll man lieber
den zehnten August feiern. Fornerod ver,
langt den Namenansruf und spricht mit grosser Heft
tlgkcit sur den Beschluß, dessen Verwerfung unS,
wle er sagt, mit Schande bedecken würde. Der Um,
stand, daß wir uns mitten in der Erndte befinden,
fty gerade ein günstiger Umstand; der Landmann
werde desto lebhafter fühlen, welche Vortheile ihm
die Freiheit gewahret. Crauer und Stapfer
sprechen für den Beschluß. Man begehrt wiederholt
den Namensaufruf. Muret widersezt sich und durch
die gewohnte Abstimmungsart wird der Beschluß vcr,
worsen und azsdann folgende Gründe der Verwer,
sung, ins Protokoll einrücken zu lassen, beschlossen

-»DerSenat hat, in Erwägung, daß das^Festdes
igten Julius ein jahrliches Denkfest der Erode,
rung der Bastille, als eine Begebenheit, welcher
die fränkische Republik ihre Freiheit und die hel-
vetische Revublik ihr Daseyn verdankt, nothwen-
dig ein helvetisches bürgerliches Fest seyn mnß;
in Erwägung ferner, daß dasGeftz dieArtnoch
nicht bestimmt hat, auf welche die bürgerlichen
Feste in Heivetien sollen gefeiert werden, daß
die Zeit zu kurz ist, um ein Gese; darüber bis
zum lgte« Julius zu geben und in der gunzen

' îtg st e s Stück.
Quartal.
n 22. Julius 1798.

Republik bekannt zu machen; daß folglich das
Fest nicht mit derjenigen Würde könnte gefeiert
werden, die der merkwürdigen Begebenheit, an
welche es erinnert, angemessen wäre; in Erwa,
gung endlich daß dieses Fest in dem Hauptsitz
der helvetischen Gewalten dieses Jahr wird ge-
feiert werden hat der Senat den Beschluß
verworfen.«

Auf Murets Antrag wird beschlossen dem
fränkischen Regiernngscommissar in der Schweiz, ei-
nen Auszug aus dem Protokolle zuzusenden, welcher
dasjenige enthält was über den vorhergehenden Be,
schluß im Senat vorgegangen.

Der Präsident legt eine Antwort des Prast-
deuten vom grossen Rathe vor, worinn derselbe an-
zeigt, daß er von dem Obcrschreibèr die Versicherung
erhalten habe, daß dem Wunsche des Senats in
Betreff der Mittheilung aller wichtigen Papiere,'^die
der grosse Rath erhält, entsprochen werden soll.

^
Muret stattet Namens einer Commission über

den Zürcher Zeitungsschreiber Bürkli, Bericht ab;
die Commission räth zu Verwerfung desselben, weil
in demselben das Tribunal für welches er gezogen,
auch zum Theil seine Strafe bereits angegeben wird,
welches dem Gesezgeber nicht zukommt. Der Beschluß
wird verworfen und der Bericht der Commission soll
ins Protokoll eingerükt werden.

Grosser Rath 8. July.
Die Gemeinde von Thun macht durch eine

Bittschrift Vorstellungen wider die Abschaffung der

Zehenden, wodurch alle Armcnanstalten in dieser Ge-
meinde aufgehoben würden. Auf Anderwerths
Antrag wird dieser Gegenstand vertaget, bis der

17. §. des Zehendcngutachtcns behandelt wird, durch
den für wohlthätige Anstalten n. d. g. gesorgt werden
soll.

In einer Bittschrift wünscht der Rath und die
Gemeinde von Peterlingen Auskunft über die
diesjährigen Zehenden, in Rükstcht auf ein Sink Land
das gegen einen neuaufgeleglen Zehenden «usgepach.



tet worden ist. Secret an steht den Fall für merk-
würdig an, und will ihn daher an die Zehendcncom-
Mission weisen um darüber einen neuen §. dem Gute
achten beizufügen. P a ncha ud bezeugt, daß dieses
der Fall der meisten Reblcnte im Kanton Leman sey.
Carra rd findet den Fall dringend, er fodert eine
Commission, die bis Morgen ein Gutachten darüber
entwerfe. Hübe r findet den Fall nicht so schwierig:
der Zehende wird nicht geliefert, dagegen aber der
1/2 p. C. der statt desselben allen Zehcndbarcn abge-
fodert wird. Kühn sagt, dem Gesetze zufolge kann
dieses Jahr kein Zehcnden abgefodert werden: die
Pächter gewinnen freilich hierdurch einen Fchendtheil:
der Zehende aber wurde nicht nur von den zwei
Drittheilen, die dem Pachter gehören, sonder» auch
von dem Dritrheil der dem Gutsherr gehört, bezahlt,
folglich gewinnt der Gutsherr sogar als der Pächter.
Ist nun die aufgelegte Taxe von 1/2 p. C. eine Ver?
gütung für den dießjahrigen Zehenden, so soll der
Pachter 2 Dntlheile und der Gutsherr r Drittheii
davon bezahlen. Soll aber die Taxe ein Abkanfspreis
des Zeheudcn seyn, so weiß ich mir nicht zu helfen
und begehre, daß der Gegenstand an eine Commission
gewiesen weröe. H ü sst folgt und glaubt die Com-
Mission hätte sich nur mit einer provisorischen Ver-
fügung zu beschäftigen für alle ähnlichen Fälle. Man
beschließt diese Bittschrift der Zehendencommission zu-
zuweisen uin Morgen darüber zu rapportiren.

Eine Bitte um Heurathserlaubms zwischen Gc-
schwisterkindern wird genehmigt.

Anton Gruber von Wien begehrt in einer
Bittschrift Erlaubnis eine Bürgerin von Hottingen
bei Zürich heurathcn zu dürfen, welches ihm von dem
provisorischen Matrimonialgericht des Kantons Zürich
abgeschlagen wurde, weil er keinen Heimathschein
aufweifen kann. Weber will die Erlaubnis gcstat-
ten wegen der Gutsprechung des Meisters des Bitt-
stellers. Anderwerth widcrsezt sich wegen den

Folgen, die dieses „ach sich ziehen könnte, er will
den Bittenden anhalten, sich einen H.imathschein zu
verschaffen. Bourg ois und Kühn wollen den
Gegenstand in eine über einen ahnlichen Fall nieder-
gefezte Commission weisen. Dieser lczre Autrag wirb
angenommen.

Jakob Maurer von Zoll,ken im Kanton
Zürich begehrt die Nichte seiner verstorbenen Frau
heurathen zu dürfen : die Bitte wird an dieHeuraths-
Verwandtschafs- Commission gewiesen.

Die Gemeinde Insu im Thal stos stouxsssL
dankt i» einem Schreiben, daß dieses Thal za einem
besondern Distrikt gemacht und dies« Gemeinde zum
Haüptort bestimmt worden ist. Man geht zur Tages-
»chining.

Die Gebrüder Pek von Thun beklagen sich in
einer Bittschrift über wichtige Verluste, die ste durch
Aufhebung der Zehcnden und Feudalrechte gemacht

haben. Auf Eecretans und Michels Anträge
wird diese Bittschrift in die Zehendencommission ge-
wiesen.

Neun Gemeinden aus dem Kanton Bern
klagen, daß ihnen ihre Waldung in Giebelegg von der
alten Regierung widerrechtlich entzogen worden sey.
Kühn sagt/ die Sache erfodcrl Untersuchung; diese
Gemeinden können Recht ober Unrecht haben, daher
soll diese Bittschrift an das Direktorium gewieft»
werden, mit der Einladung, die nöthigen Titel zu
Untersuchung der Sache uns zu verschaffen. Michel
jagt, es war gut gegen die alte Regierung Prozess«

zu führen, mau gewann immer gegen sie, nur m

Waldungssacht» war es anders, da nahmen die lieben

Herren die Waldungen gern vyne weitere Titel weg:
daher soll die Sache durch eine Commission untersucht
werden. H über will diese Gemeinden mit ihrem
Begehre» an ihr Distriktsgericht weise», weil es eine

Ansprache auf Eigenthum enthalte. Capani will
über Begehren dieser Act eine besondere Commission
niedersetzen. Carra rd folgt, weil viele dergleichen
Usurpationen geschehen sind. Leg ler will diese Et-
meinden an die ordentlichen Gerichte weisen, und eine

Commission für Bestimmung des Zeitpunkts von wel-

chen an dergleichen Reclamalionen statt haben können.

Sccretan sagt, dieses sey eine entschiedene Rechts-

sache, folglich soll sie nach dem gewöhnlichen Rechts-

gang behandelt werden: übrigens aber sollen wir sol-

chen Begehren nicht den Weg bahnen, denn es könnte

gefährliche Folge» haben, und wir würden mit Recla-

«Nationen überschwemmt. Man beschließt diese und

alle ähnlichen Federungen an eine Commission zu wei-

sen, um darüber einen Geietzesvor chlag zu entwerfen.

In die Commission werden geordnet: Carrard,
Oesch, Legier, Anderwerth und Geynoz.

Ein Patriot von Freiburg zeigt an, daß

das dortige Kaiitonsgerichl sich den Scepter der eh«-

vorigen gnädigen Herren noch vortragen lasse: zugleich

beklagt er sich daß feiucin Kanton der neue Nautt
von Gar ine und Broyc nicht gegeben werde.

Auf Capani's Antrag wird der Brief dem Ditttto-
rium mitgetheilt, um wann sich diese Anzeige beitau-

gen sollte, solche Zeichen der alten Regie« u»g «bzw

schaffen: über den Namen dieses Kantons geht man

zur Tagesordnung.
Ein B. Detel von Cully im Kanton Le>M

begehrt seine Legitimation, und bezeugt durch cine'

übersandten Brief, daß sein Varer auch diese Legm-

mation gewünscht habe. Kühn bemerkt, daß m-c

nicht blosse Legitimation d. l. Wegnahm des Matt »

der miehlichen Erzeugung gemeint sey, ftsidern v »

völlige Legitimität gefvdert werde, und da .ieme^li
ter verheurathet ist und Kinder hat, so wurde dien

Sohn, im Fall die Bitte gewahrt wurde, mit 0-

andern Kindern derMutter erben: daher ft^ert el u

terfilchung durch eine Cymmission. Hub er



der Commission bei, um Gesetze über Legitimation und

Adoption zu entwerfen, und will ihr auch diesen Fall
zuweisen. Secretan will die einfache Leguimation
zugestehen. Kühn fodert'die I^eZitimatio mià
plena zum Besten der vielen Unglükiichen, die als Um

ehliche die bürgerlichen Rechte nicht genießen können:

er will eine Commission um einen Vorschlag darüber

zu machen. SecretanS und Kühn s Anträge
werden angenommen und in die Commission geord
net: Hüsfi, Thorin, Augsburger, Kilch-
mann und S ecrelan

Die Municipalität von Zo fingen em»

pfiichlt den B. Dav. Sprüngli, Astzollschreiber in
semem Ansuchen um Fortsetzung eines Leibgcdings,
das ihm von der vorigen Regierung in Bern bezahlt
wurde: Dieses Ansuchen wird genehmigt bis auf den
Zeitpunkt, da die Entschädigung derjenigen beschloß
sen seyn wird, welche für Verlorne Aemter gestattet
werden soll.

Simonin, ein Erzieher, aus dem Kanton
Freiburg, überreicht ein Werk über die Gramma-
tik, und fodert dafür ein Privilegium. Kühn will
eine Commission über das Recht des Nachdruks und
über Privilegien, und will das Werk selbst dem D>
rcktorium zusenden, um es dem Minister der Wissen-
schaflcn zur Prüfung zu übergeben. Der leztere Theil
dieses Antrags wird angenommen.

Eine Gemeinde im Kanton Le man ist in 2
Distrikte eingetheilt, und bittet ganz in den Distrikt
Offerten gebracht zu werden. An die lemanische Di,
stnktscomniisslm'. gewiesen.

5 äs Direktorium übersendet Bittschriften von ver-
schiedenen Gemeinden.

Die Gemeinde Baume im Leman wünscht
eine Abänderung in der kemanischen Distriktseinthei-

wiesen ^ lemanische Disirsttscommission gc>

-, Die Gemeinde x 0 en wünscht nach Nion statt
aus Roll eingetheilt zu werden. Tagesordnung.

Die G ein ein d St. Croix wünscht einen eig,
«en Distrikt auszumachen. Tagesordnung.

Die Gein eind Dörfti ngen weist nicht zu
welchem Kanton und Distrikt sie gehört: an dieDi-
itrikiscommissioii des Kantons Schafhausen gewiesen.

Zwei Bittschriften aus dem Kaiuon Zürich und
one aus dem Kanton Luzern beklagen sich über
noch- vorhandene Einjuasgebühre» : diese Anzeigen
werden an die wegen Bürgerrechten und Gemeindgu,
«rn niedergesezte Commission gewiesen.

à 8. July war keine Sizung des Senates.

Grosser Rath, 9 July.
Hecht begehrt, daß die Commission über V«r^

Wandtschaftsgrade der Ehen schleunig ihren Bericht

mache, damit nicht immer Kegehren um H-urathser,
iaubnis zwischen Geschwisterkindern erscheinen: Ans
Kochs Antrag geht man zur Tagesordnung, weil
es nicht blos um die Geschwisterkmdheurathen, son,
dem um «in allgemeines Gesez über verbothne Ver,
wandtschastögrade im Heurathen zu thu» ist.

Er lach er fodert, daß man sich endlich auch
mit dem Finauzsystem abgebe; Koch bemerkt,
daß man erst mit den alten Abgaben bekannt sey«
müsse, ehe die neuen eingerichtet werden können.

Secretan fodert Tagesordnung, weil diesis nur
auf Einladung des Direktoriums hin, gethan werde»
soll: E rlacher nimmt seinen Antrag zurük.

Das Direktorium ladet die gesezgebendcn Rathe
aufs neue ein, zu bestimmen, ob Revision gegen Ur,
theile der alten Regierungen über Handlungen, die

als politische Vergehen gestraft wurden, statt haben
kann. Auf Secretan s Antrag geht man über

diese Bolhschast zur Tagesordnung, weil nun durch
den Beschluß des grossen Raths über die Entschädi,

gung der verfolgten Patrioten der Weg für ahnliche
Foderungen angezeigt werden soll.

Das Direktorium ladet die gesezgebenden Räthe
ein, aus jedem Rath z Mitglieder zu ernennen, um
sich von dem Zustand der Staatskasse zu unterrichten,
und sich dann mit dem Direktorium über die Art und
Weise zu berathen wie die begehrte Bezahlung der

Volksrepräseutanten geleistet werden könne. Kühn
bemerkt, daß es constitutionswidrig wäre, eine auS

Mitgliedern beider Räthe bestehende Commission nie,
derzusctzcn, um sich mit dem Direktorium zu berathen:
er will daher, daß diese Bothschatt Fein Senat mit,
getheilt werde und daß der grosse Rath z Glieder
ernenne, welche den Zustand der Sachen einsehen
»ollen. D ieser Antrag wird angenommen, und in die

Commission gcordner: Haas, Vonderflüh und

Crlacher:
Da der Senat den Beschluß wegen dem Zürcher,

scheu Zeitungsschreiber verwirft, so fodert Carrard
Verweisung in eine Commission um zu untersuchen,
ob der Wiederruf hinlänglich sey und sich über diesen

Gegenstand im Allgemeinen zu berathen. Kühn
bemerkt, daß diese Sache nur den grossen Rath allein
angehe, weil nur er verläumdet worden ist, er fodert
daher, daß dieses auch abgesondert vom grossen Rath
behandelt werde. Hartmann» bemerkt, ihm sey

ein kleines gebruklcs Werk unter dem Titel Bern
wie es war, ist, und seyn wird, indieHände
gekommen, welches noch schlimmer als diese Zeitung
sey, er begehrt, baß dieses ebenfalls der Commission

zur Untersuchung übergeben werde. Rellstab folgt
Kühn. Weber glaubt, da die Sache die Stellver,
treter des Volks betreffe, so könne der Gegenstand

nicht partikularster behandelt werden und folgt daher

Carrard. E rla ch er will die Sache dem Minister
der Polizei übergeben. H über bemerkt, daß der



Kantonsssatthaller schon hatte Maaßregeln nehmen
und die Sache dem öffentlichen Ankläger übertragen
sollen. Billeter begehrt eine Commission und ein
G eft;, daß alle 'Zeitungsschreiber ihre Namen auf
ihre Zeitungen setzen. Die Commission wird angenom-
men und in dieselbe geordnet: Kühn, Oesch und
Anderwsrth.

Koch tragt im Namen einer Commission ein Gut-
achten vor, über die Besorgung der Witwen und
Waiscngüter, und der Güter der Ehefrauen, die in
einigen Kantonen in den Handen der ehevorigen Land-
Vogte waren: welchem Infolge diese Güter mit der
Rechnung darüber ausgeliefert und den Geiueiuden
unter zfacher Verantwortlichkeit sollen übergeben wer-
den. Huber findet den Bericht zu allgemein und
unbestimmt, weil an vielen Orten noch keine Muni-
zipalitäken sind, und also diese Güter den ganzen
Gemeinden, odcr den alten Vorgelebten übergeben
werden müßten: überhanvt gieng der Austrag der
Commission nur dahin, für den Kanton Luzcrn zu
sorgen, weil wahrscheinlich in den übrigen Kantonen
noch hinlänglich für Witwen-und Waisengüter ge-
sorgt sey. Hartmann will Kastenvögte haben,
die unter der Verantwortlichkeit der Verwallungokam-
mern Rechnung ablegen. Kühn bemerkt noch daß
ein Gestz über die Gemeindgüler höchst nothwendig
sey, indem an einigen Orten Zunftgüter und Gcmeind-
guter vertheilt und Häuser verkauft werden: wenn
man nun die Kastengüter den Gemeinden übergeben
wollce, wer könnte sie in Empfang nehmen? die
Vorgelebten stammen noch von den alten Regierun-
gen her und Munizipalitäten sind noch keine geftzliche
vorhanden, daher will er einen bestimmtcrnVorschlag.
Custor folgt Hubern. Bourg oas wünscht den

Rapport in die Commissson zurukzuweisen und dersel
ben Kuhn, Secretan und Hüber beizuordnen.
Huber beharret, daß dieser Vorschlag nickt als all.
gemeines Gcftj angenommen werde, sondern nur für
Luzern gelte. Es wird beschlossen: daß alles umer
der Verwaltn!!-!) der ehemaligen Landvögte stehen,
Wittwen, Waisen und Weibergut den Gemeinden aus-
geliefert werden soll, welche im Ganzen dafür ver>

antwortlich sind: die/es Gesez geht aber diejenigen
Kantone nicht an, wo solche Güter schon unter Ver,
wck.tung von Gemeinden, Zünften oder andern Kor-
poratio.ien stehen.

Die gestern nicdergesezte Commission wegen der
Einfrage der Gemeind Peterlingen stattet ihren
Bericht ab welchem zufolge sie eine mit Beweggrün-
den begleitete Tagesordnung vorschlägt Carra rd
beîncrkt, daß die Commission hauptsächlich deswegen
die Tagesordnung vorschlage, weil diese Gemeinde
den gehenden als schon ganz aufgehoben betrachte.
Es wird beschlossen zur Tagesordnung zu gehtN,
i weil laut einem Gesez, der diesjährige Zckende
von den Grundbesitz rn selbst cingelammelt werden

^ soll. 2. Weil die Zehenden noch durch kein bestimm
4-s Gesez aufgehoben wurden, z. Weil im Fall von

Abschaffung der Zehenden, auch bestimmt werde»
würde, was in Rükstcht der Eigenthümer und Päch-
ter die Gerechtigkeit jodcrt.

' Das Gutachten über die Feudalrechte wird vor-
genommen, (siehe Republikaner pag. 167) und von
demselben der 14. §. welcher von der Regierung ein
Verzeichnis der Bedürfnisse und Hilfsquellen des
Staates sodert, behandelt. Huber bemerkt, daß
dieser §. schon in den Grundsätzen angenommen wer-
den sey. Carrard glaubt, daß das gleiche in AM
sicht des 15.Z. statthabe, welcher von Ciasührunz eines

allgemeinen Steuersystems handelt. Custor fàt,
daß diesen A bcigeiügt werde, sie ftycn auf ocn il.
und HO. §. der Konstitntion gegründet. Dcr 14. und

15. §. werden unverändert angenommen.
Ueber den 16, welcher von den Eigenthums

bewcilen der Zehenden und Grundzinse handelt, be-

merkt Secretan, daß er ihn für ganz unuüz halte,
indem sich dieses von selbst verstehe. Bourg ois
wünscht statt diesem §. Bestimmung des Tribunals,
vor welchem die Beweise geführt werden mujsen.

Andcrwerrh fodcrt eine Commission, welche die

Grundsätze ausstelle, nach denen das Cigenthuinsrecht
bewiesen werde» soll. Custor folgt Secretan,
und will nur, daß best i«mt werde die DistriklW
richte seyen hierüber R'chler. Secretan beharret,
und will Cust 0 rn allenfalls folgen. Hüs si ftbert

Durchstreichuug dieses z. und daß darür eingerust

werde. » Jede über die Zehrnden und Grundzinse ent>

stehende Streitigkeit entscheidet das Distriklsgericht
in erster Instanz. Dieser Anrrag wird angenommen.

Ueber den z. 17. welcher die Entschädigungen

wegen Aufhebung der Zehenden u. s. w. bestimmt, be-

merkt Cartier, daß die Anzahl der Geistlichen be-

stimmt werden sollte ; übrigens ködert er über dielen

j wichtigen Gegenstand Nicdersetzung einer Comnufiio»
^ Custor findet eine Einsch ankuug der Zahl der Ecijr-

lichen unmöglich, indem sie nöthiger seyen als die

Doktors; hingcgkn fodcrt er, daß bessere Subj-rre

dazu gewählt werden. Dr!, wird angenommen '"«»

in die Commission geordnet: Koch, Carrier,
Hartmann, Michel, Breux, Schlumpt
Ca r r ard.

Der 18. S. bestimmt die Schätzung dcr Zehcnv-

pfftchngen Güter. Capani glaubt, die Kaurvao-
Verwalter werden sich wenig auf solche Scnatzunge

verstehen, und fodcrt, daß es durch besondere dazu

von dcr Kammer geordnete Personen geschehe. K uy

will die Schätzung durch b sondere Commissariat
richten lassen, die aber in ihren eignen Gemeine

nicht schätzen sollen. Secretan will den Cum>«^
karren noch Männer aus den Orten selbst Zugeben »-

die Verwaltuugskaminer in tezter Instanz icyav'

lassen. A ker m a nn stimmt für Kühn. A " 0 s/
werth für Secretan, will aber ans einer bcnacy,

darken Gemeinde auch noch einen Mann zuzrey '

Die Fortsetzung im /bMl Sink Montag.
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(Fortsetzung.
Capani will den Kommissarien nur das Präsidium
umer den zugezognen Schätzern geben. B 0 u r g 0 is
will, daß man der gewohnten Weise nach verfahre,
und die Schätzung durch Geschworne der Gemeinden
selbst verrichten lasse. Oesch will durch Kommissa
rien schätze» und die Schätzung auf gedrukte Tafeln
verzeichnen lassen. H ü s si folg t B 0 » r g 0 is : eben
so auch Potvli, der aber eine Revision im Fall
von Klage gestatten will. Carrard vertheidigt den
Z. des Gutachtens weil es auf diese Art am leich'
testen^ sry einsichtsvolle und uupartheiische Manner
'^ Schätzer zu erhalten. F ierz will dieses ganze
^Âatzangsgcschàst der Kostencrsparung wegen, durch
die Statthalter, Unterst atthalter und Agenten gehen
lasten.^ Bourg ois beharret und wird von Weber
uukecstuzt. H»ber folgt Carrard und widersezk
Nch, daß dieses Geschäft »inch die Statthalter und
-ugciuen geschehe, indem es der Verwèunqskammer
zukommt.' eben so wenig gefallen ihm die Gemeinbs-
Ssichwornen, weil selbst der Schein von Partheilich-
5. b/l'Uieden werden muß: er will, daß Agenten
owOberaufsicht stb.r die Schätzung haben. Lüscher
llimmt fnr Bourg ois, so wie auch Genaud,
?/ìcher den Untersiatthalter» die genaueste Aufsicht
über tuese Schätzung geben will. Es wird endlich
vcstlmmt, daß die Verwaliungskaniinern Agenten er,
nennen sollen, die mn Zuziehung von G'meindsge-
lmwornen die zehendpftichiigen Güter schätzen; nie
over m ihren eignen Gemeinden: alle hierüber ent
lleyen^e Streitigkeiten entscheidet die Verwaltungs-
'ammcr.

Der 19. z. über Entschädigung derjenigen, die
î'ch st't 10 Jahren von Zehenden und andern Feudal
avgaben losgekauft haben, wird von Genaud an
ôsgrissen, welcher ihn ganz aussircichc» will, indem

vosg-kausteu schon Nutzen von ihrer Befreiung
gezogen haben.-" H-ecreran folgt, weil sie dies frei
willig thaten, «nd M Schuld'sind, daß sie dieRe>!

volution nicht voraussehen wollten: würde man in
eine solche Entschädigung cintMett, so müßte man
noch viel weiter gehen. Anderwk'rth folgt, weil
man kein Gcsc; znrükwirken lassen könne, sonst wurde
man von Reelamationen aller Art überschwemmt.
Augsburger unlerstüzt den §. weil er, ein Patriot,
sich selbst vor weniger Zeit, mit einer grossen Summe
loskaufte und also ungerecht leiden würde. Rellstad
nnterstüjt Augsburger, weil ohne diese Entsclmdi-
gung eine offenbare Ungerechtigkeit begangen würde.
Ak ermann nntcrstüzt den §. des Gutachtens eben,

falls. K u hu bemerkt, er kenne nur eine Gerechtig«
keit: man müsse entweder alle, die sich vom Zehenden
loSe.ekanst haben, entschädige», oder aber keine:
Weber folgt Kühn, indem noch gehässigere Aufla»
gen waren, von denen man sich losgekauft hat, und
vie man also ebenfalls entschädigen müßte. Der 19.
5, wird ausgelassen, und hicmit die Berathung über

dieses wichtige Gutachten beendigt.

Nachmittags 4 Uhr.
I. Sch lumps von Münchaltorf und Jac.

ZolUuger, 2 Wirthe aus dem Kanton Zürich ver»

langen Bestätigung ihrer Ehehaften und Taferenrech,

te, oder wenn diese aufgehoben werden sollten, Ent,
schädigung. Er lacher bemerkt, daß man sich auch

über das Weinumgeld, das an einigen Orten bezahlt

werde, berathen sollte. Auf Kühn s und Car,
ra rd s Bemerkungen hin, wird diese Bittschrift der
Fnnungscommission zugewiesen.

Einige Dörfer in der Landschaft Charmey und

Belleaarde im Kanton Freiburg,.die in den Di»
strikt Breyen eingeordnet wurden, wünschen eine Ab,
äudernng. Diese Bittschrift wird der allgemeinen^
Eintheilungscowmission zugewiesen.

Das Direktorium übersendet eine Bikt,christ von

Philipp .h 0 i> e » l 0 h bisherigen Comthur zu To,
b l im Kanton Tburgäu, in der er.als zojahriqer In,
fasse in H lvest n das helvetische Bürgerrecht anspricht,
»nd die Beibchalkung der Nnzaießung dieser Comen,

thnrey begehrt, die er um fi. 15000 erkaust und über

st. zoooo in dieselbe zu ihrer Verbesserung verwendet
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habt. Die 7 Gemeinden dieser ehebongen Herrfchaft
legen das ehrenvolle Zeugnis bei, daß er immer als
ihr Vater gegen sie gehandelt habe. Huber fodcrt
Tagesordnung bis ein Geftj über solche Gegenstände
Dasey. Anderwerth bemerkt, daß die Provisors
sche Regierung im Thurgäu dem Bittsteller schon das
Bürgerrecht ertheilt habe : er verlangt zu wissen, ob
«r Staatsbürger seyn könne, ohne auswärtigen Ver-
hältnisscn cutsagt zu haben und fodert daher eine
Commission. Weber sagt, der Bittsteller qualifizirt
sich in jeder Rüksicht als Bürger Helvetiens und da
er blos Nuzniesung nicht von Feudalrechren, sondern
von erkauften Gütern fodcrt, so soll er durch dieGe-
fetze in seinem Besitz geschüzt seyn, übrigens aber der
Gegenstand noch durch eine Commission untersucht
werden. Secr et,«.» betrachtet die Sache aus einem
andern Gesichtspunkt: es wird Foderung auf Grund-
«igenthum gemacht: besizt er noch Feudalabgaben,
so muß er als Bürger das Eesez abwarten : ist er als
Fremder zu betrachten, so muß er die Negotiationeu
abwarten, die wegen fremden Besitzungen statt haben
Werden. Es wird beschlossen, in Rüksicht des Grund-
Eigenthums nicht einzulretten, indem dieses durch das
Gcftz geschüzt sscy : in Rüksicht der Feudalrechte aber
Wird der Gegenstand aufgeschoben, bis das Gesez da-
rüber bestimme.

Zwei Bürger von Bern verlangen Entschädigung
als verfolgte Patrioten: einer von ihnen fodert für
den Schrecken seiner Frau und Kinder 200 Dublonen.
Kür Cinsteckung, verlohrne Mobilien und Versäum-
vis 600 Dublonen. Man geht über beide Bittschrift
ten zur Tagesordnung weil ein Gesetzesbeschluß über
den Gegenstand vor dem Senat schwebt.

Arme Bürger von Ursenbach im Kanton Bern be-

klagen sich, daß sie in den Gemeindsversammlungen
immer von den Reichen verdrängt und in Rüksicht
des Waidgangs beeinträchtigt werden, indem die
Stimmen nicht nach den Personen, sondern nach den

Kühen, die sie besitzen, gezählt werden. Kühn
verlangt Tagesordnung, weil der grosse Rath kein

Richteramt habe. S e c r etan sieht die Sache für
Wichtiger an, indem es hier nicht um Eigenthum,
fondern um das Stimmrecht in den Gemeinden zu
thun sey, ob nach Kühen oder nach Menschen ge-
zählt werden soll: er fodert Verweisung in eine Com
mission. Car rard untcrstüzt Secret an, indem
der Gegenstand als das Stimmrecht in den Gemein-
den betreffend hieher gehöre: nach einigen andern Be-
merkungen wird die Sache in eine Commission ge-

Wiesen und in dieselbe geordnet: Secretan, La-
roste, Bourgois, Michel und Rellstab.

Durch den Kantonsstatthalter von Lau is wird
«ine Bittschrift eingesandt, in der um Revision eines

durch den Landvogt gefällten und von der provisori-
schen Regierung bestâttlgtên Prozesses angesucht wiro.
Auf Lapanis Antrag wird diese Bittschrift dem

Direktorium Zu Handen des Iustizmînîsters znge,
wiesen.

Verschiedene Bürger aus dem Kanton Bern be»

gehren die Erlaubnis, Wein auszuwuthen, indem sie

glaube» dieses Vorrecht gehöre nicht mehr den Wuchs-
Häusern ausschließend zu. Dagegen begehren 2 W,»
the im Kanton Bern die Erhaltung ihrer ehehài
Wirthschaftsrrchte. Diese Bittschriften werden sammt-
sich der Innungscommission zugewiesen.

Senat, y. July.
Der Beschluß, welcher das Direktorium znUn»

terstützung deS eingeäscherten Dorfes Ins im Kanwn

Bern einladet, und diese Unterstützung zum Theil be»

stimmt, wird einer ans den B. La siech ere, M>> m

qer und Lüthi v. Langnau bestehenden Commis»

sion zur Untersuchung übergeben, die Morgen Bericht

abstatten soll.
Der Beschluß wird angenommen, welcher das

Direktorium einladet, Erkundigungen einzuziehen übn

die Anzeige, daß das Kantonsgericht zu Freiburg, a»

Festtagen u. s. w. einen mit schwarzem Mantel beklei»

deten und einen Stab tragenden Weibel vor sich l>cn

gehen lasse; zugleich Veranstaltungen zu treffen, baß

diese unfchiklichen Zeichen der alten Regierung vm

schwinden möchten.
Eine Vorstellungsschrift der Gemeinde Bivis

über die Abschaffung derFeudalrechte wird vorgelesen.

Auf Lüthis v. Sol. Antrag, sollen dem grossen

Rath alle, in Betreff der Feudalrechte, Zehendcn u.

s. w. an den Senat gelangten Aufsätze, Vorstellung»»

schriften u. f. w. mitgetheilt werden, da derBestlM
über diesen Gegenstand vom grossen Rath noch nicht

an den Senat übergeben ist.
Der Beschluß, welcher die weitere Auszahlung

der dem B. Dav. Sprüngli von der ehmaligen Wr»

nerschen Regierung ertheilten Pension, so lange ver»

ordnet bis man über die Entschädigung derer, weiche

durch die Revolution ihren Posten verloren, Besinn»

mungen getroffen hat — wird verworfen wegen ve»

schiedener mangelnder Daten. Eine aus den B. r n

thi v. Sol., Fornerod und Duc bessern

Commission soll die Vcrwerfungsgründe zu Pâl"
bringen. »,

Eine Bittschrift der Gemeinde Chatclard m ^
zug auf die Feudalrechte wird verlesen und wli
übrigen gleichartigen Schriften an den grossen

gesandt.

Grosser Rath, 10. July.
Kühn glanbt, der gestrige Schluß über die Ko<

mcnturey Tobe! sey ohne hinlängliche SorgM s

nommen worden : die Sache gehe den Multheiero^^
an, welcher nun durch die Eroberung
tha aufgehoben sey ; ausserdem betreffe diel-we

geistlichen Orden, könne also nicht dbgesondert d v



M werden: eben so führten die Maltheserritter einen
ewigen Krieg gegen die Türke»: alles dieses ziisam-
MMiiomnicn bewege ihn Aufhebung des gestrige»
Beschlusses und Tagesordnung zu fobcrn. Weber
sagt, da wir selbst die Feudalrcchte nur gegen Ent-
schàbigung fremden Stiftern abzunehmen gedenken,
so könne man noch viel weniger liegende Güter frcm-
den Besitzern ohne Entschädigung wegnehmen, und
da es bier nur um Nuzniesuug zu thun sey, so begehrt
er, daß man beim gestrigen Schluß bleibe. Huber
glaubt die Gründe des gestrigen Schlusses seyen vols
lig richtig: wir wissen nichts von Aufhebung des
Malcheserordens, und sollen daher bei dem Schluß
bleiben. Anderwerth sagt, der Maltheserorden
sey in verschiedne Theile getheilt, die nicht ganz durch
die Franken aufgehoben werden können: Todclge-
höre zu einem dieser von den Franken noch nicht aus
gehobnen Theil; er verlangt also Untersuchung dieses
Gegenstandes durch eine Eommission. G y se ndör-
fer fodett Erhaltung des gestrige» Schlusses, weil
Tobel in sehr genauer Verbindung mit dem dentschen
Reich sei,. Weber bestattigt alle diese Anzeigen und
fodcrt aufs neue Beibehaltung des Beschlusses. Cu-
stor folgt ebenfalls; der Beschluß wird bestätigt.

Billeter verlangt ein Reglement über die Be-
schaftigmigen der öffentlichen Ankläger, weil dieses
vom dringendsten Bedürfniß sey. Hübe r begehrt,
daß erst die Geschäfte der Tagesordnung behandelt
werden. Dieser Antrag wird angenommen.

Das Gutachten über die Friedensrichter wird vor-
genommen. §. 2. bestimmt : Die kleinen Gemeinden,
welche selbst keine U>Versammlungen bilden können,
keilen mit denjenigen Gemeinden zu denen sie sich in
die Urvcrsammlungen anschließen, gemeinschaftlich
rnicnFriedensrichter haben. Escher sagt: wirsollcn
vei unser» Gesetzen nicht vergessen, immer ans die Lc>

^.atcn uisscrsLandesRüksicht zu nehmen: in unftrm
UH.jMnge nun sind viele Thäler, die nicht hinläng-
ncy bevölkert genug sind, um für sich Urversammlun-

,a> ^.büdcn, und die dagegen oft Monathe lang von.
been Machbaren ganz abgesondert leb »müssen: solche

vi,r ^dürfen offenbar, wenn sie der Wohlthat.
Zurichtung genießen sollen, eigene Friedens-

ki« ' ^dere daher,', daß sie ihnen sogleich zuge-j

f.
''"' werden. Secrcta» glaubt, der Einwurf j

m, ^ so.bedeutend, die Streitsucht werde durch'
^"Uvierigkeiren derselben gehindert, daher begehrt j

bos Gutachtens. Bourgots ist.
in/, ^'chers Meinung und will sie noch ausdehnen, -

moem er begehrt, daß jede Gemeinde einen Fr-e- :

vensricbcer habe; bewnders wenn dieselben durch die
^ememd.n seihst bezahlt werden »ollen. Ko ch a«.-ubt, I

^ Zwek dieser Einrichtung augemessen,!
ll oie Friedensrichter nicht zu zablre ch siyeu: dir!

pallie sey völlig gleich, ob der Staat oder die Ge S

«leinden dieselben zahlen, weil für die Bedml'»ssel

beider das Volk sorgen müsse. Die Friedensrichter
seyen für die menschliche Gesellschaft bestimmt, also
nicht für Menschen, die in den Wildnissen zerstreut
leben: er begehrt daher Beibehaltung des Gutachtens
und will einzig auf allenfalls einkommende Begehren
von einzelnen Thatsachen denselben Ausnahmen ge-
statten. Auf diese Erklärung hin zieht Escher seinen
Antrag zurük, und das Gutachten wird angenom-
men.

Der Z. z welcher bestimmt, daß der Friedens-
richter in der betreffenden Gemeinde angesessen sey
und in dortiger klrversammlung Stimmrecht habe, wird '
emmüthig angenommen, sowie auch der S. 4, welchem
zufolge der Friedensrichter von seiner Gemeinde in
ihren Urversaminlungen durch das absolute geheime
Slimmemnchr gewählt werde.

§. Wenn eme Gemeinde aus m.hrern Urver-
sümmlnngcn besteht, so sammelt jede einzeln für sich
die Stimmen und diese werden nun zusammengetra-
gen, um das absolute Stimmenmehr daraus zu suchen.

Koch sagt, da nun durch die bei l. gctroffnt
Bestimmung jeder Sektion der grossen Gemeindenein
Friedensrichter geordnet ist, so falle dieser §. weg:
dieser Antrag wird angenommen.

5. 6. W:nn in der i4ten Wahl noch kein absolu-
tes Stlmmenniehr durch die vereinigten Wahlen meh-
rerer Urvcrsammlungen herauskömmt, so entscheidet
das relative Mehr.

Cacrard federt, daß dieser §. aus gleichem
Grund ausgelassen werde, wie der vorige: ebenfalls
angenommen.

§. 7. Nach Bekanntmachung dieses Dekrets wählt
jedes Distriktsgcricht provisorisch die Friedeiisrichcee
seines Distrikts, und da wo die Distnktsgcrichte f. h-
len, treffen die Kantonsgerichte diese Wahlen.

Anderwerlh sagt: Es sey nicht nothwendig, daß
man auch mit provisorischen Friedensrichtern anfange,
er will daher, daß sie sogleich der ganzen Einrichtung
gemäß durch die Gemeinden gewählt werden. Ehr-
mann will, daß diese Friedensrichter durch die
Wahlmänner der Gemeinden gewählt werden. Kühn
sagt: Die Constitution erlaube keine Zusammbe-
rusung der Urveisammungen, als zur Wahl der
Wahlmänner, daher sey An der wert h s Antrag
koiistitutiouswl'drig; eben so auch Ehr m an» s Vor-
schlag, weil, wenn die Wahlversammlung aufgclößt
ist, keine Wahlmänner mehr da sind. Custor sagt:
Die Hauptsache sey Zutrauen des Volks, dazu sey
Wahl der Gemeinden nothwendig: die Konstitution
spie.he nicht von Friedensrichtern, dahcr könne auch
nichts wider ihre Erwähiiuig gesprochen werden.
Esch er bezeugt, daß das Volk in der Hoffnung stehe,
seine Friedensrichter selbst wählen zu können, und daß
dieses durchaus nothwendig sey, wenn sie, ihrem
Endzwek gemäß, das Zutrauen ihrer Gemeinden be-
sitzen solle»; er glaubt, da die Eonsiituîion nichts voiì
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de>' Friedensrichtern sage, so sey ihre Erwahlung durch

«..ssn ordentliche Urversammlungen keineswegs konsn-

ntti 'iiêwîdrig, wollte man Kuh us Einwendung Ge-

dör geben, so dürfte der Friedensrichter gar me von

den Urversammlungen gewühlt werde», denn bee Com

s'i'ulion bestimmt die Arbeiten der Urversammlungen,
u"'d sage nicht, daß sie Friedensrichter, Municipals
raten u. d. g. erwählen dürfen, ob man nun diese des-

wegen nicht von den Gemeinden wählen lassen wolle k

Wer zuviel beweißt, driveißt gar nichts, daher stimmt

.er Anderwerth s Antrag bei. Secreran folgt
Eschern, weil, wenn man den Buchstaben Ver Con

stitrtisn annehmen wollte, keine Friedensrichter gc-

wählt werden könnten: wir habe» ja auch erlauben

müssen, daß sich die Wahlversammlungen mehrere

male versammelten: er bestätigt die Unbrauchburkett

dc^ Ganzen ohne Erwählung von den Gemeinden zechst:

v '6 Provisorische endlich sey immer unzuläßlich. H ulli
und Rellstab folgen, eben so Prex, Tabiu und

Sntcr, welcher alles Provisorischen müde ist. Koch
ist einig, daß der Nutzen der Friedensrichter größten-
theils von der Wahl der Gemeinde» abHange, daher

srn'nur die Frage : Können wir diese Erwahlung mit

der Constitution vereinbaren, oder aber nicht? das

repräsentative System fodere, daß das Voik sv selten

als möglich, und nie ausserordentlich sich verhimmle,

aüo nur unter dem Gesichtspunkt, daß der Staat
uock uicdt ganz vrganisirt sey, könne diese vorgesch agne

Wahiart statt haben. Der 7. §. wird auezulassen

«ànt, und also An der wert h s Antrag ange-

usmi.îen.
protz-sorischen Friedensrichter behalten

ihre Steven nur bis zum Zusammentritt der nächsten

Urversammlungen, welche dann die eigentliche Wahl

wessen. Koch fodert daß dieser §. ebenfalls ausge-

lassen werde. Angenommen.
Anderwerth will daß dem ê. 4. beigefügt werde:

Die Urversammlungen sollen sogleich nach Bekanntma-

ch na des Gesetzes zur Wahl zusammenbekufe» wer-

den. Koch widerspricht diesem Antrag, weildies eine

Vollziehungsmaaßregel sey, die uns nichts

Sccretan unterstüzt Anderwerth, und will daß

die Sta thalter aufgefodert werden, die Urvcrsamm-

k'Mgcn zusaniinenzuberufen. Weber folgt, weil ohne

dies vielleicht die Sache unterbleiben Konnte. Car.

ra. d findet eine solche Beifügung uimuz und unzw.e-
maMq, weil dieselbe nur das gegenwärtige Jahr bc-

tresse, und also nicht zu diesem bleibende» Gcftz ge-

höre. Kühn folgt ganz Carrar d, und begehrt, daß

um Ende des Dekrets das Direktorium eingeladen

werde, dasselbe baldigst in Ausübung zu setze.,. Die»

ftr der Friedens-

richtcr tst zwei Jahre; nach deren Verlauf kann aber

der nämliche unmittelbar und immerhin wieder erwählt

werden. Secretan fodert, daß das lausende Jchr

als ein ganzes angesehen werde. Möhr begehrt, daß
die Friedensrichter nur auf ein Jahr gewählt werden,
weil sie.doch wieder bestätigt werden können. Bour-
g ois findet die Möglichkeit der Bestätigung undstn-
lich, weil sonst die kleinen Gemeinden nie in ihrer
Mitte Friedensrichter sehen. Eseh est vertheidigt das
Gutachten: Die Friedensrichter bedürfen Uebung, die

nicht gleich im ersten Jahr erhältlich ist, so daß leicht
ein für die Folge äusserst brauchbares Subjekt, >ye-

gen noch nicht hinlänglich erlangten Fertigkeiten auf
die Seite geschaft, und so immer ungenuzt gelassen

werden könnte: eben so unzwekmässig wäre Bviw
gois Vorschlag, weil dadurch oft die fähigsten Mm
..er ganz unfähig weichen müßten. Cartier folgt,
wünscht aber, daß die ersten Friedensrichter nur bis

zur nächsten Urversammlung gewählt werden. Kühn
sagt: Die ersten Friedensrichter sind nun nicht mehr

provisorisch, sollen also unter dem allgemeinen Gesetzt

stehen, e nd folglich für zwei Jahre gewählt werden;
auch die übrigen Bestimmungen dieses §. unterstüji

Kühn. Das Gutachten wirb genehmigt.'
§. 10. Jeder Friedensrichter wählt sich einen

Schreiber und einen Weibel auf die Zeit seiner ge<

wohnlichen Amlsdauer, welche bei seinen Verhören

abwarten; auch diese können unmer wieder gcirM
werden.

Kühn folgt dem Gutachten, will aber, daß weder

Schreiber noch Weibel mit dem Friedensrichter ver«

wandt seyen. Ehr mann will den Schreiber durch

die Urversammlung selbst mit absoluter Mehrheit walst

len lassen. Hüber glaubt, beide Stellen sollen von

der vollziehenden Gewalt gewählt werden, indem dw

ses die Konstitution fodere. Bourg ois will mich

nicht, daß die Friedensrichter ihre Schreiber wählen,

er stimmt Ehrmann bei, des grossen C'iustullrs we»

gen, den die Schreiber haben. Preux folgt. P"'"
chaud glaubt, diese Schreiber könnten die gleiches
son wie die Gemcindsschreiber seyn. Carrard M
detHubers Ausdehnung derKonstitution überfluM
er stimmt daher Ehrmann bei. Fierz folgt dem

Rapport mit Kudns Beifügung, weil er

der Schreiber müsse mit dem Friedensrichter uver

einstimmen, und die Gemeinden wohl ihre Ladung '

nicht aber die Fähigsten hierzu wählen möchten.

eretan billigt Fi evzen S Einwendungen
weil die Friedensrichter das vollste Zutrauen dcr t.

mende haben; doch findet er Hubers Demerni g

ebenfalls gut, und daher wünscht er daß die Ä-

tonsstatthaltcr die Schreiber wählen. Custorsog
Ehrmann. Hüssi will, daß der Fr-ede>,sricv.
drei Subjekte vorschlage, unter denen die llrvcrsn'

lung wählen könne. Bourg ois beharrt, 'vru
Urversammlung für ihr eignes Wohl
werde, und man nicht noch mehr G walt den ^
Haltern geben müsse, er will, um allen Einwemi ->-.

auszuweichen, Hüssi folgen. (Dre Forts, im 77-^
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(Fortsetzung.)
Carrard glaubt Hüssis Vorschlag unzulässig
uns unausführbar, wegen Mangel an fähigen
Subjekte», Fierzen s Gründe scheinen ihm frei-
sich ziemlich wichtig, doch traut er der Wahl
der Gemeinden, und folgt also Ehr mann.

drucken lassen will, übrigens stimmt er Se eretan s
Antrag bei. Kühn sagt: er konnte nicht eher über
den Gegenstand arbeiten, bis er wußte daß das Kom«
missionalgutachten seinen Grundsätzen über diesen Gc»
genstand zuwider sey: er will nur darum acht Asses»

soren wählen lassen, damit die Partheien auf negative
Art zweie daraus sich zu Richtern bestimmen können,
also seyen immer nur zwei davon m Funktion in je»
dem Prozeß. Custor stimmt Sccrctan bei, und
will des Aufschubs wegen, der für die ganze Anstalt

chaud begehrt möglichste Beschleunigung. Auge»
nymmen.

Da der Beschluß, in Rüksicht des Gutachtens
von B- Sprüngii in Zofingen, vom Senat vcrwor-
sen worden, so begehrt Carrard eine Commission
über diesen Gegenstand. Angenommen, und in die-
selbe geordnet: Weber, Kaufmann und Matti.

Koch sodert Ergänzung der Friedensrichtcrkom-
mission, und Drnk von Kühn s Aufsaz, nicht in Rük-
ficht derDeliberation selbst, sondern um Cultur uud
Aufklärung dadurch zu verbreiten. Bourg ois so-

Schlumpf will daß wircndlich einmal schreiben ohne 5 veranlaßt würde, Kuh ns Entwurf "nicht drucken
vorher Linien zu machen, und also aus uns selbst ham lassen. S,ecretans Antrag wird angenommen. Pan«
dein: die Gewalt des Statthalters sey jezt schon zu - ^

groß, er stimme daher für Carrard, weil jede Ge-
meilide am besten wisse wer schreiben kann, indem
viele Gemeinden sind, wo diese Wahl sehr cinge-
schrankt seyn möchte. Weber will den Wcibelebew
MS von der Gemeinde wählen lasse». Koch findet
!Mz un'chststch Weibcl von den Urversammlun!
M Wahlen zu lassen. Kuhns und Ehrmanns
âeinungcn werden angenommen.

Broye begehrt, daß die Friedensrichter Suple«
ante» habe», weil sie zuweilen mit den Partheyen —verwandt 'eyn können. Weber folgt. Kühn sagt:?dert, daß vor den« Druk, dieser Aufsaz durch die
Diese Hrage sty wichtig, sie gehe ins Ganze der Ci» s Commission untersucht werde. Escher will daß eine
nchtUiig ein, er hab: über diesen Gegenstand gearbei- ' Commission medcrgesczt werde, die erst untersuche, ob
ttt, und daher legt er einen allgemeinen Entwurf über ähnliche Abhandlungen, die nicht Commisstonalgut-
ne Arbeilen und das ganze Wesen der Fncbcnsnch- achten sind, von uns lollcn gedrukt werden, und um
ttr vor. Weber hätte gewünscht, doß Kühn seinen ter was für Form und Arten dieses geschehen solle,
àschlag früher eingegeben haben würde, damit man Re llstab begehrt, daß solche Abhandlungen nur ans
hatte entscheiden können, ob man dzefcn oder den der Kosten, des Verfassers gedrukt werden. Weber so«
.iommisiion in Berathung nehmen wolle: Kühn dert Tagesordnung, welche angenommen wird.
Magt über den von Broye anqeqcbncn Fall acht Der Friedciisrichtercommisston wird beigeordnet
».m.,.,.--.. - »... Ehrinann und Erlacher.

Huber begehrt Ergänzung der Eydescommift
sion; es werden ihr beigeordnet lGysendörfer,
Pan chaud und Cap a ni.

Senat io. July.
Zwei Beschlüsse, welche zwei Bürgern aus dem

v-.,» wenn man sich eine kleine Gemeinde
earc, w wurde jede Kleinigkeit emeu grosse» Theil

Gemeinde beschäftigen, er schlägt daher
zwei Assessoren statt Kuhns acht Beisitzern vor. Se-

glaubt, Kühn habe den rechten -Augcnbül
^.w/ihlt seinen Vorschlag vorzulegen, weil er die ganze I

S Kommissionalgutachtcns betreffe:ß.
daß dieses Prof

"b'ige Hälfte des' Komm.sstoualgutachtcns betreffe: z Zwei Be>chl,.se, we.che zwei Bürgern aus dem
er wünscht also, daß die,cs Profctt der Kommission Z Kanten L-man (Perer Duerot und Da». Dufatt)
übergeben, und Kühn ihr beigeordnet werde, um A ch" Baieuzu hcmatheu eriaubei., werdeiizumzwei:

einen ncncn Rapport über das GGanze vorzule- tcnmal verlese». Ruepp bemerkt, man habe sich vor-
ge». Pa» ch äü'd 'fà ' Ko^cb siudet^d'ieSache so behalten, keine weitere solche Bewilligungen zu geben;
Wichtig, daß ^ Kuhns Vorschlag in beiden Sprachen er will man soll die gegenwartigen Befchlüssc nun



verwerfen, damit der grosse Ralch um so freyer ein
Gesez geben könne — und damit wir der Wà zeigen,
daß wir solche schlechte Handlungen, durch die es
bald soweit kommen wurde, daß die Mutter nicht
vor ihrem Sohne sicher wäre — von ganzem Herzen
verabscheuen. Zäslin stimmt für Annahme, indem
er wisse, daß der grosse Rath das allgemeine Gesez
über diesen Gegenstand soviel möglich beschleunigen
werde. Kubli begreift nicht, wie Nuepp solche Aus»
drücke brauchen kann; wenn die Sache so abschenstch
wäre, so hätten wir ja die Abscheulichkeit schon sehr
manchmal begünstigt; unmoralisch seyen solche Heu-
rathen gewiß nicht, ob unpolitisch, das wäre eine an-
dere Frage. Fo rnerod findet diese Heirathen in po-
Mischer Rücksicht immer sehr verwerflich; sie haben
meist zur Absicht und befördern nur Anhäufung von
Reichthümern; er will also für einmal keine mehr be-

willigen oder wenigstens sollte man für jede solche
Heyrath ein paar Dutzend Louisdors zahlen lassen:
denn entweder sey es Liebe allein, und kein Geld,
was die Leute zusammenbringt; eine solche lhö-
richte Liebe, findet der B- Fornerod, könne man
schon warten lassen, denn Liebe ohne Geld bringe es,
wie die Erfahrung zeige, gar nicht weit; oder aber
es liegen Reichthumsabsichten bei den Hcyrathslusti
gen zum Grunde, und diese dürfen der armen Repm
blik unbedenklich ein zwanzig Louisdors zahlen.^Bay:
Wenn dieß das erste Begehren dieser Art wärt, so

würde er auch zur Verwerfung stimmen, um eine Ge-
legenheit zu Anhäuffnng von Reichthümern, und viel-
leicht auch eine Quelle von Sitteuverderbniß zu vcr»

hüten; da aber schon viele solche Bewilligungen ge-
gebe» worden, so sehe er nicht, wie man, ohne mit
sich selbst in Widerspruch zu gerathen, und ohne Par-
theilichkeit, izt die nämliche Bewilligung versagen
könne; gesezlich könnte man allenfalls bestimmen, daß
bei zu allgemeinen Verfügungen über diesen Gegen-
stand keine einzelnen Bewilligungen mehr ertheilt
werden sollen. — Dem von Fornerod vvrgeschlag-
nen Befahlen hingegen, könne er durchaus nicht
beistimmen; es käme ihm nicht minder verhaßt vor,
als das ehemalige sogenannte Recht der ersten Nachr.
Mün ger spricht m gleichem Sinne. Die Beschlüsse
werden augenommen.

Lüthi von So lothurn legt im Namen einer
Commission die Verwerfungsgründe des Beschlusses,
der dem P. Sprüngli von Bern die Fortsetzung e»
ne Leibrente zusichert, vor. Sie werden angenommen.

Lüthi von Langnau berichtet im Namen einer

Kommission über den Beschluß, welcher der durch
Feuersbrunst geschädigten Gemeinde Ins im Kanton
Bern, Unterstützung bewilligt. Sie räth den Be-
scbluß anzunehmen, obgleich sie gewünscht hätte,
das Direktorium würde vorher den Erfolg der für j

diese Gemeinde bereits von ihm veranstalteten Cob j

lekte einberuchtet haben; zugleich schlägt die Commis-ì
sion vor, von der freiwilligen Unterstützung welche!

Ncuenburg und andere umliegende Gemeinden dem
ring äscherten Dorfe zukommen liessen, ehrenvolle
Meidung im Protokolle des Senates zuthun. Rucpp
findet, da bereits eine allgemeine Steuer für diese

Brandbeschädigte statt gefunden habe, so wäre es

sehr nothwendig gewesen zu wissen, wie dieselbe aus-
gefallen sey; er vermuthet, die Beschädigten dürften
durch diese Steuer leicht ganz entschädigt worden

seyn, und wann ein Uebcrschnß statt gefunden habe,
so fände er es bedenklich, diesen der Gemeinde auch

zu überlassen, da es sonst zur Spekulation werden

konnte, Dorfschaften abbrennen zu lassen; er M
den Gegenstand an die Kommission zurückweisen.

Zäslin sagt, man habe schon gestern die Sache für

dringend angesehen : er stimmt also heut für die An-

nähme; gestern noch habe er geglaubt, es könne vom

Dircitorio ohne Bewilligung der gesetzgebenden Räche

kcinerley Collekte angeordnet werden; bei weiterem
Nachdenken finde er nun aber, daß eine freiwillige
Collektc durchaus nicht als eine Abgabe angêsehm

werden könne, welche letztere das Direktorium fur

sich auszuschreiben allerdings niemals berechtigt wäre.

Lüthi von Langnau spricht für die Dringlich-
keit, wegen Entfernung der Waldungen, aus denm

der Gemeinde Holz soll geliefert werden; er will dm

Beschluß annehmen und hatte freilich auch den W-

trag der Cvllekte zu wissen gewünscht, indeß s/â
er nicht daß sie unter den gegenwartigen Umständen

so beträchtlich werde ausgefallen seyn. Devevay
spricht für die Annahme Laflechere glaubt, eS

komme dem Direkrorio durchaus nicht zn, Gelder-

unter welchem Namen es auch seyn mochte, Z» er-

heben, ohne Bewilligung der Gesetzgebung; erver-

langt daß dieser Gegenstand in be vàre und reift

Berathung gezogen werde. Lüthi von Colothurn
unterstützt Zäslins Meinung: m der ueuen Ordm-nZ
der Dinge werde es kein besonderes G' sitz brauchen,

damit Brandbeschadigte und Unglückliche von ihren

Milbrüdcrn sich Beysteuern erbitten könne». ^
komme einzig darauf an, daß die Wirklichkeit urw

Beschaffenheit des Unglücks gekannt sy; diese w

der Bericht des Pslizàinisters darthun und ^e c

Gutachten diene alsdann zum Brandbrief. <r w >«

den Beschluß annehmen) obgleich er auch gewunim

hätte, den Betrag der Collekte vernehmen zu >o,

nen. Meyer von ytzrau findet die angebnw

Summe der Beschädigung unwahrscheinlich 8^'
diese und die Nichlkenntniß der eingegaugc >>

Collekte macht es ihm inimöglich, den Be,» ^
anzunehmen. Er mißbilligt auch, daß sur ^
che Beschädigungen einzelner Dörfer, m
vetlen Collekte» gesammelt werden. Muret ssH,
für den Beschluß; betreffend das Recht des ss '

toriuins Collekten zu sammeln, nehme er emziv '

die Folgen Rücksicht, und stimme völlig Lan a:

Meinung bei; das Direktorium soll durchaus >

Bewilligung des gesetzgebenden KölPerS über



lei Gelder dispom'ren können; die Einwendung, daß
ganz freiwillige Collckten eine Ausnahme machen,
kann nicht statt finden; es wäre sehr leicht Freitvil-
Weit bei solchen Gegenständen in Zwang mnzuwan-
dein; das Direktorium würde 5. B. nur sagen: das
Vaterland ist in Gefahr; die Patrioten find zu frei-
willigen Beiträgen aufgefodert, durch welche es ge-
rettet werden könne u. s. w. Niemand zweifelt, daß
wir fieier stnd als die englische Nation ; dennoch
hat sich das englische Parlement vor kurzer Zeit ge-
ge» die Aufforderungen P.tts zu freiwilligen Unter-
zeichnungen für den König kräftig aufgelehnt. Die
gesetzgebenden Räthe werden auf keinen Fall Hilfs-
bedürftigen die Hilfe versagen; er glaubt die gegen-
tvZrtlge Diskukion sey hinlänglich das Voüziehungs-
Direktorium aufmerksam zu machen, und es seyen
keine weitere Schritte nothwendig. — Der Beschluß
wird angenommen.

Der Beschluß des grossen Rathes welcher auf
die Einladung des Direktoriums eine Commission
von drei Gliedern ernannt hat, um sich von dem
Zustand des Nationalschatzes, in Beziehung auf die
den Repräsentanten zu zahlenden Gehalts zu unter-
richten nnd den Senat auffodert ein Gleiches zn thun,
wird verlesen. Fornerod findet denselben nicht
klar und verlange eine Kommission die Morgen be
richten soll. Zäslin sieht nichts Dunkles darinn;
im Gegentheil ftye der Beschluß ziemlich klar, daß
mcht Geld genug zu diesen Zahlungen vorhanden sey.
»vrnerod meint, er scheine nur klar; er begreift
Nicht, wie die Commissionen beider Räthe sich be-

sollen, hg ^ nach dem 68. Art. nicht ge-
nieinschaftijch handeln dürfen. Crauer findet, es
werde also am beßten seyn, man lasse abstimmen ob
er klar ode, dunkel sey. Der Beschluß wird ange-
nomme» und in die Commission geordnet; Zäslin,Muret und Vêrtholet.

Fornerod findet nun, diese sey eine äusserst

Commission, und es sey sehr bedenklich,
5^° à Beschluß nichts davon sage, daß dieselbe

rn Rathe» Bericht über ihren Auftrag erstatten soll.—
Man bemerkt ihm, daß Berichterstatten eine ziemlich

aturliche Verpfiichrung jeder Commission sey. Auf
à"siecheres Antrag soll der Bericht in geschloßner
E'Hung geschehen.

Grosser Rath 11. Julii.
H über legt ein Gutachten von der Eideskom-

MI fton vor, welchem zufolge allererst die Dringlich-
»eil erklärt werden soll. Die konstiluircen Gewalten
Ionen deu 14. Juli, in ihren gewohnten Sitzungen
ven m der Co»stnulion bestimmten Bürgereid ablegen,

innert 6 Wo4)en soll der Bürgrreid in der nan-
sen Republik geleistet und von den Rrgierungsstatt
yaire-n die Nach i-yt darube eingesandt werben; alle
v"len'gen, weiche sich diese- Ewcsleistung entziehen,
verlieren chre Rechce als SmalSvürger, und daö^

VollziehungS - Direktorium soll ein wachsames Aug
auf sie haben, um sie im Fall von Unordnung - Stift
tung aus der Republik verweisen zu können; auch
die Geistlichen aller Art sollen gleich den übrigen
Bürgern Hclvet-ens diesen Bürgereid leisten. G es

na»d begehrt, daß man Haß gegen Anarchie und
Oligarchie schwöre. Huber sagt, der Eid sey in
der Konstitution bestimmt vorgeschrieben, und cnt-
halte Haß gegen jede Art von Tirannci. Koch so-
dert, daß der Bericht über die einzelnen Eideslei-
stanzen von den Agenten durch die Unterstatthaller
und nicht direkte dem Cantonsstatthalter zugesandt
werde; auch findet er den Zeitpunkt von 6 Wochen
zu kurz, besonders in Rücksicht der italiänischen Can-
tone, welche im Begriff sind, sich mit uns zu vereini-
gen; er sodert daher zwei Monat Zeit. Cu st 0 r will,
daß zu sorgfältigem Nachdenken, erst Morgens à
geschlossen werde, übrigens gefällt ihm der Vor-
schlag und die beigefügten Bemerkungen. Kühn
stimmt ebenfalls ganz bei und sodert, daß kein wei-
terer Aufschub statt habe, indem dieser Konstitutions-
mässige Eid schon lange genug verzögert sey. H über
unterstützt die beigefügten Bemerkungen und wieder-
legt Custor. Das Gutachten wird angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß Spanien mit
der grossen Republik im Bund wieder England
stehe, und daß man daher die in spanischen Dien«
sten stehenden Regimenter ergänzen sollte, es sodert
auf, diesen Gegenstand in Berathung zuziehen- Hu-
der glaubt, man sollte den spanischen Dienst von
den allgemeinen Verfügungen ausnehmcn, um aber
unnütze oder gar bedenkliche Aeusserungen zu hindern,
wünscht er, entweder eine Commission, oder aber ge-
schlossene Sitzung. Haas folgt, und sagt die Wer-
bung scye lezthm abgeschlagen worden, um nicht mit
dem fränkischen Militair in irgend eine Zwistigkeit
zu kommen; er wünscht Ergänzung der Militär Com-
mission. Bill et er folgt. Weber glaubt, eine
Commission diene uns hier zu nichts, wir sollen so-

gleich in geschloßner Sitzung über den Gegenstand
absprechen. Kühn glaubt, eine Commission sey
nothwendig, nicht um die Gründe des Direktoriums
näher zu bestimmen, aber um bei W-rbungen die
Freyheit unsrer Mitbürger zu sichern, und um Zwi-
stigkciten mit dem fränkischen Militär zu verhüten.
Spengler folgt, und sodert, baß sogleich abge,
sprechen und nicht mehr öffentlich die Sache bera-
then werde. Graf folgt Kühn, weil er kein Freund
von den Werbungen ist; er begehrt Vermehrung der
Commission. Der Antrag wird angenommen. Zu
Ergänzung und Vermehrung der Commission werde»
ernannt: Web er, Lcbon, Haas,Hüssi, Bour-
gois, Nuzek und von der Flüe.

Das Direktorium zeigt an, daß nicht nur die
helvetische Kokarde in einigen Gegenden nicht getra-
gen, sonder» auch die die sie tragen; beschimpft
werden; es foderc hierüber Strafgesetze. Capani



verlangt eine Commission über diesen Gegenstand.
Kühn sagt, cm Strafgesetz sit) uicht, chiUiäiiglich,
das Volk müsse durch eine Proklamation, belehrt wer-
den, doch folgt er der Kommission, die angenom»
men wird; Gysendörfer, Guter, Oesch, Er-
lâcher und Anderwcrth werden in dieselbe ge.
ordnet.

Das Direktorium theilt einen Trief vom römi-
sehen Consulat mit, worinn dasselbe anzeigt, daß
die Kinder der Fabricius und Cat», den Kindern
Tells und Staufachers der neuen Republik Glück
wünschen und sagen, nun werde kein Gcßler mehr in
den Alpen aufkommen können. Kühn fodert Ein-
rückung in das Protokoll und wünscht daß die Kin-
der der Fabricius und Cato an Tugenden und Frei-
heitsüebc ihren Vater» gleichen. Billeter begeh-r
Druck und Verbreitung dieses Briefs sowohl als
auch desjenigen der cisalpinifchen Republik in allen
Eantoncn Helvetiens. Hub er folgt. Diese Anträge
werden angenommen.

Das Direktorin!» theilt Berichte mit aus den
italiänischen Kantonen Lauis und Bellenz, welchem
zufolge nun alle Theile dieser Gegenden sich mit
der helvetischen Republik vereinigt haben, und sich

bald möglichst organisiren werde».
Der Entwurf über das Reglement der beiden

Räche kommt an die Tagesordnung und wird K.

weise behandelt, und größtcntheils genehmigt.
i. H. 4. Bestimmt eine Tribune für die Redner.

Kühn sagt, sie soll nur für die Berichtgeber der
Kommission dienen' Aker mann hatte sich einer
allgemeinen Tribune wiederseht; in Rücksicht der Rap-
porte will er, daß diese neben dem Präsidenten vorge-
lesen werden ohne Tribune. Custor will, daß jeder
an seinem Platz bleibe, aber siehend spreche. Car-
rad wiedersitzt sich jeder Art Tribune, weit sie leicht
ausarten könne, und jeder in der einfachen Sprache
seiner Väter sprechen soll; der §.4. soll also ganz ausge-
lassen werden. Secretan ist Carrads Meinung,
doch zur Nachahmung der fränkischen Gesetzgeber,
wünscht er, daß w,r eine Tribune habe», deren Be-
steigung aber frei seyn soll. Koch findet die Tribune
für die Commissionalgutachten nothwendig. Legier
glaubt in unserm jetzigen Saal könnte der geschickteste
Architekt keine Tribune setzen, er wünscht daher Auf-
schul?, bis wir besser Platz haben. Hüssi, Weber
und Rellstab folgen Legler. H über glaubt wir
müssen nicht auf unsern jezigen Saal Rücksicht neh-
men; er fodert daher eine Tribune für die Gutach-
ten. Bourgois ist wieder die Tribune unter allen
Formen. Der 4. wird verworfen. »-Koch fodert
besondere Tische für Redaktionen und dergl. die in
der Versammlung selbst gemacht werden sollen. Hu
her verlangt gänzliche Absonderung der Zuhörer von
den Gesetzgebern und begehrt verschiedene bessere Ein-
ricl ung - des Versammlungssaales. Secretan
begehrt auch, daß jedes Mitglied ar» feinem Platz

schreiben könne. Akermann folgt, ans den Fall
hu,, daß wir einen andern Saal beziehen. Kuh»
folgt, und will, daß diese Foderungen dem ersten Ab-
,chnltt beigefügt werden. Bille ter stimmt für
Akermann, so auch Custor. Diese Zryätze wer-
den augenominen.

Eine Commission legt ein Gutachten über bis
Vesicgiung der öffentlichen Akten, die entweder von
den Stellen wo sie ausgegeben, oder von den Di-
stciilsgerichten, oder den Kantonsstatthaltern bestege/t
werden sollen, vor. Kühn begehrt über die Wz-
lung durch die Distnktsgerichte, daß, wo die Mae
Menge der Gegenstände liegt, die besigelt werden,
immer auch besigelt werde. Billeter will, daß Käufe
da wo der Verkäufer wohnt von den Kantonsstatthal-
tern gesigett werde. Secretan glaubt, daß Ler-
schreibungeu über Gegenstände die in niehrern Distrikt
reu liegen, von allen diesen Distriktsgerichten beste-

gelt werden sollen, weil dies besonders wegen Ver-
raufen und Pfand Vcrschreibungen unentbehrlich noth-

wendig sey. Anderwerth folgt Secretan.
Koch spricht wider Billeter, weil es hierbei auf

oft Sachen nicht auf die P-rsonen ankomme; er glaubt

Serrera» S Begehre» sei) überflüssig, weil er HO,
daß allgemeine Protokolle über alle VerschreibunM
eingeführt werdenendlich wünscht er, daß prrstn-

liche Verpftlchtuiigcu von denjenigen Distriktitzê
ten gesiegelt werden, wo der Notarius wohnt, der

den Aktus ausfe,t!gt. Fierz will, daß die Person

bezeichnet werde, die beschien soll: er wünscht, daß

der Agent chesirglc. Bourgois glaubt, daß das

Gutachten nicht allgemein genug sey; er wünscht Ein-

prolokolltrung aller Arten von Verschreibungen
Rückweisung des Gutachtens in die Comniissto»'

Billeter begehrt Auftchud dieser Berathung um da«

über sorgfältig nachdenken zu können. Custor fo<

dcrt auch Rückive.fuug des Gutachtens iu die Com-

mission. Secretan vertheidigt das Gutachten s-
gen Koch, weil es gleichgültig sey, wo die Asie»

besiegelt werden; die Besnglung sey nur ein MM'
bigur.gomittel, das von jedem Distriktsgericht F'M-
Heu könne; er verwirft F i e r z e n s Vorschlag
indem der Präsident besiegeln soll: endlich gìê
gegen Bourgois Meinung, daß es hier nur un

etwas Provisorisches zu chnn sey, um für em>M>

die Besteglung der ehcvorigen Landvögte zu ersetzt -

biö allgemeine Gesetze da sind. Anderwerr?
nimmt Kuh>rs Bestimmung an, insofern
Distriktsgerichle, wo verschriebene Güter liegen, "

von Kenntniß erhallen, damit solche Guter nichte

zweitec-mai verschrieben werden können. Ko»> ^
tersiützt Secretan gegen Bourgvis, "»0
daß der Rapport nicht in die Commission )uru^.,
faudt werde Carrad folgt Koch und K») '

Das Gutachten wirb mit Beifügung von oe« -

und KuhnS Bestimmungen angenommen.
Die Fortsetzung im 78steu Scuk Morgens«



Der schweizerische Republikaner
heraus,gegeben

von Escher und Ufteri
Mitglieder» der gestzgebenden Rathe der helvetischen Republik.

Acht und siebenzigsies Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Dienstags den 24. Julius 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath 12. Julius.

(Fortsetzung.
Der 2tc Abschnitt des Reglements der beyden

Rathe wird behandelt. Nach langer Berathung wird
der 1. §. abgeändert, und bestimmt, daß alle 14 Tage
einer der fünf Saalinspektoren austrete, und durch
das relative Sttmmeninchr ergänzt werde. Koch so-
dert, daß die fünf Saalinspektoren einen Präsidenten
haben. Es wird bestimmt, daß der älteste immer Prä,
>wcm scy. Der §. ^ bestimmt, daß die Saalinspckto-
ren alle Monat die Besoldung den Repräsentanten
auszahlen. Haas findet dieses unmöglich, weil die
Quinine, die sie aufzubewahren hätte», zu groß wäre,
^arrard fodert, daß die Saalinspektoren den Rc-
Achkntanten Zahlungskartcn ausgeben. Koch will
v>ejen §. weglassen. Er wird nach langer Berathung
weggelassen und bestimmt, daß die Cvmnussairs der
Schazkammer die Besoldungen auszahlen sollen. —

Su ter ließt im Namen der diesen Morgen er-
nannten Commission eine Proclamation an das heb
vetlsche Volk über das Tragen der Cocarden vor, und
0^ "uen Strafgesetzescntwurf über diesen Gegen-
mind bei.. Da beide Vorschläge nicht in französische

ubersezt find, so wird die Berathung über
vitjelben bis Morgens aufgeschoben.

Senat 12. July.
»ach Verlesung des Protokolls, weder Be-

rw'chje noch Gutachten von Coinmisfioneu vorhanden
waren, so wird die Sitzung aufgehoben.

Girosfer Rath. 12. July.
Bei Verlesung der Redaction des Zchenden - und

Z/"°aIrechk6aufhrbl>ngs - Bc chlnsses, fodert Pawwand Zuiuknahme des Artikels durch welchen der

!.»» ^"5 »nentgelrlich aufgehoben w'rd: erfuhrt,
,i„ f ^und daß selbsf m ter grossen Republit ^

wia
" ^ Beschluß zurütgenvmmen worden, auf die ^

n Elnveavnngrn eines Mitgliedes, des

b/ dessen Aut-ag er vorliest: er zeigt an,
-v er ,elbst uugczägr lovcxz Iraukeu durch Aujhe,'

I bnng des Ehrschatzes gewinnen würde, allein dessen

ungeachtet fodert er, daß der Ehrschaz zur Hälfte vom
ß Staat, und zur Hälfte vom Eigenthümer der Ehr-

schätzigen Güter entschädigt werde. Der. Präsident
^ macht dringende Einwendungen gegen Zurüknehmung

von Beschlüssen, welche Monate lang die Versamm,
lung beschäftigten. Secretan fodert Aufschub die,
scs Antrags bis zur Verlesung des 14. K. Rellstab
sagt; nichts.sey mit mehr Recht abgeschafl worden,
als die Ehrfchaze, und führt zum Beweise die Ankam
fung seines eignen Gutes an. Panchaud beharret,
weil man ihn bei Verhandlung des 14. §. zurükgewie,
sen habe, unter dem Verwand, der 1. §. habe schon
über den Ehrschaz abgesprochen. Kühn unterstüzt
ihn, besonders auch dadurch, weil viele Familien durch
diese Aufhebung an den Bettelstab gerathen, und es
nicht nur wider Gesezgeber- sondern wider Menschen,
Pflicht ist, solche Ungerechtigkeiten zu veranlassen —
Huber sagt: freilich habe man manchen E-geurhü,
mcr mehr und minder beschädigt, aber die strengste
Gerechtigkeit erlaube noch viel weniger, daß der Staat
nun wieder eine Entschädigung auf sich nehme; er
Host aber man wolle nicht weiter eintreten, sonst so,
dcre er Ziuükweisung dieses Ansuchens in die Commis--

sion. Cartier verlangt, daß man nicht in die Sache
eintrete, sondern nur bei der Redaction bleibe. H ü ssi
folgt, weil wir sonst wieder drei. Monate lang mit
diesem Beschluß zu thun haben würden; er Host, der
Senat werde uns schon über die Fehler desselben des

lehren. Secretan folgt ebenfalls. Capani glaubt,
die Besitzer der Ehrschätze sollten eigentlich diejenige»
entschädigen, die die Ehrschätzc bis jezt bezahlt haben,
also fodert er Tagesordnung. Die Tagesordnung
wird angenommen.

Secretan verlangt, daß aus der Einleitung
dieses Décréts die Erklärung weggelassen werde, als
ob man nicht die strengste Gerechtigkeit hiebe- habe
beobachten können. Haas glaubt, da die Sache sich

wirklich so verhalte, so soll man sich nicht scheuen,

dieses zu gestehen. Weber folgt; so auch Bille,
t. r, der sich beklagt, daß Böswillige das Volk gegen
unsren BSebluß über die Acheudeuaufhebung bearbe,
ten. Huber folgt ebenfalls, weil hier durchaus völlige



Mn-öglichkeit da war, die strengste Gerechtigkeit auf
zufinden und zu befolgen. Secretan beharret, in-
dem er glaubt, daß es höchst seltsam sey, em Gest;
mit der Erklärung anzufangen.- das Gesez sey nicht
der strengsten Gerechtigkeit gemäß. Man geht über
diesen Antrag zur Tagesordnung.

Carrard glaubt, statt bei der Entschädigung der
Zchenden und Loskaufung der Grundzinse, erst den

Mittelertrag von r; Jahren heraus zu suchen, und
dann diesen 15 mal zu mnltiplicircn, soll man so-

gleich den Ertrag dieser fünfzehn Jahre zusammen,
als Loskaufung und Entschädigung bestimmen. Se-
eretan vertheidigt den Ausdruk des Beschlusses. We-
ber vertheidigt Carrard, weil es lächerlich sey,
wenn man diesen Ertrag der 15 Jahre habe, ihn erst
durch 15 zu dividiren, und dann wieder mit 15 zu
niultipliciren, um die gesuchte Summe, die natürlich
der ersten gleich sey, aufzufinden. Hüssi stimmt für
Secretan, weil der Senat schon für die Verbesse

rung unserer Fehler sorgen werde; Fierz und Bil
!rrcr folgen. Die vorgeschlagne Verbesserung Car-
rards wird verworfen.

Der Präsident theilt einen Brief mit, der ihm
von Murten, vom Präsident des Distriktsgerichts mit
getheilt wird; worinn dasfaZste Stük der hetveti-
fchen Analen als gefährlich angegeben wird. Nach
Verlesung desselben sagt BUleter; da seiner in
diesem Stük Erwähnung gethan, so wolle auch er
darüber sprechen; er sey davon unterrichtet worden,
habe aber das Stük nicht erhalten können: nicht sei-

netwegen, nicht unscrwegen, sondern der Ruhe des
Vaterlandes wegen, soll man Maasregeln gegen
solche offenbare gegenrevolutionaire Aeusserungen und
Aufwieglungen nehmen, weil sich sonst täglich der

Oligarchismus erhebe und das Vaterland bedrohe.

Carrard kann seinen Abscheu über dieses teuflische

Blatt nicht genug ausdrücken: er erkennt darinn, wie

Billeter, die offenbarsten gcgenrevolutionairen Ab-
sichten, die mit derjenigen Strenge gestraft werden
sollen, welche die Ruhe des Vaterlandes erfodert: er
begehrt daher gegen diesen Zeitungsschreiber sowohl,
als gegen den Zurcherischen die strengsten Maasregeln.
Haas stimmt ganz Carrard bei, und glaubt von
dem Ton dieses Blattes, auf die Leser desselben, de-

nen der Verfasser natürlich gemäß schreibe, schließen

ju dürfen; woraus sich zeige, daß in Bern noch der
Geist der Oligarchie im vollsten Masse herrsche: er
fodert also die größte Aufmerksamkeit hierauf. M i

chel folgt Carrard, und wünscht, daß einmal den

Zeitungsschreibern der Faden abgeschnitten werde, da
mit sie nicht mehr das Volk durch ihre Verdrehungen
und Verläumdungen betrügen. Hussi folgt, Ca-
pani ebenfalls, und will, daß das Zeitungsblatt dem

Direktorium zugesandt «erde, damit dasselbe dagegen
strenge Maasregeln treffe. Billeter fodert, baß
auch die Seite 164 dieses Blattes herbei geschaft wer.

de, west sie eben so schöne Dinge entha'te; er stimmt
der Uebcrweisung ans Direktorium bei. Guter sagt-
Dieß riecht nach der Bärenhöhle! aber es sey unter
der Wurde der Volksstellvertrrccr, sich mit einem sol-
chen Pasquillant abzugeben, erfodert Tagesordnung,
Wir sollm gute Gesetze machen, um d-e Achtung um
,rer Mitbürger zu erhalten, und uns uin solche Dinge
nicht bekümmern. Kühn ist auch voll Abscheu wider
diese Pasquille; allein Euters Meinung kann er
nicht seyn, und noch weniger die Urtheile uiiierstutzen,
welche wider d-e allgemeine Stimmung Berns gâwurden. In Bern sind immer noch zwei Pachà,
wie überall, daß sich nun einer von der aristokratischen
Parthei als Verlaumder gezeigt hat, giebt keinen Be-
weis gegen die Stimmung des Ganzen. Er folgt Ca<

panis Vorschlag. Legter bedauert, daß wir uns«
Zeit verlieren mit einzelnen Zeitungsschreibern, man
soll ein allgemeines Gesez wider Verläumdungen
machen; höchst ungerecht sey es, von einzelnen Sub,
jcktcn auf die Stimmung einer ganzen Sradc odcr

eines Landes schliesset, zu wollen.-"ans diese Art wäre

ganz Helvctien oligargisch, denn überall seyen noch

Aristokraten: wir sollen uns nicht nm Sirasburger
Zeitungen, und nicht um Berner Zeitungen bekümmern,

in denen wir verläumdet werden, also zur Tagesorb,

nung gehen, und allgemeine Verfügungen treffen wider

Preßmißbrauch. H u ber sagt, dieser Zeitungsschreü
ber sey kein Pasquillant, sondern «in Ve-tÄinder-.
es stehe an uns ob wir Recht g gen ihn fvdemwob
len: er glaubt, wir sollen das Ganze verachten,,M
Tagesordnung gehen und unsre Commission, die über

die Preßfreiheit niedergesczt ist, arbeiten machen-

Fierz wundert sich, wie man über solche Jmperlü

nenzen zur Tagesordnung gehen wolle: er fodert, >

da alle Patrioten dieses wünschen, daß man das

Direktorium einlade, den Zürcher und den Berner

Zeitungsschreiber zu strafen, und fodert allgemein«

Gesetze. Schlu m pf glaubt, das Volk sey noch nicht

vernünftig genug, um solche Blätter nur verachten

zu können; es bedürfe eines einzrgen Blatts, mnda»

Volk umzustimmen, und ohne Maasregel»
werde» die Verführer immer impertinenter: er fttst
die Sache so an: das Volk habe ein Fieber ; esscyen

viele Apotheker, die unächte Waare verkaufen ; nu

komme gar noch einer und verkaufe Gift: ob m»«

nun warten wolle bis allgemeine Apothekeigesttze »e

macht werden? er glaubt, wir sollen diesen erste

Giftmischer sogleich abschrecken, damit ihm nicht "ssi
andere nachfolgen. Nuzet theilt die Grosmuty v'

Redner nicht: wer grosmüthig seyn wolle, tost e

auf seine eigene Koste» seyn, nicht auf Kosten v

Vaterlandes: wir sehen täglich das Volk betrüge

und wollen die Betrüger nicht strafen: den

»er, der ein Haus anzündet, verbrennt ma», »

den, der das Vaterland in Brand stecken will, ^
wir bloS verachten: dem Kind, das feint Hand gw
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seinen Vater aufhebt wird die Hand abgehauen, und
dem der das ganze Vaterland morden will, will man
ruhig zusehen: der Verfasser dieses verruchten Blattes
ist einem Caligula gleich, der gerne alle Bürger
des Staats in ein Haus einsperren würde, um sie

alle auf einmal verbrennen zu können. Die Ruhe
des ganzen Vaterlandes fodert uns auf durch das
Direktorium die sirengsten Maasrcgeln gegen solche
infame Verbrecher ergreifen zu lassen. H über
sagt, nur über diesen Wisch da, habe man
wollen zur Tagesordnung gehen: die alten Censurge-
setze können uns unmöglich mehr dienen, daher müssen
wir erst Gesetze machen, ehe man zwekmassig strafen
kann; man soll aufMontag das Gutachten wider Preß:
freiheitsmißbrauch foberen. B o u r g ois kann nicht
begreifen, wie Guter der gestern einen Landmann
ohne Kokarde 14 Tage einstecken wollte, nun einen Auf-
ruhrer frei lassen will, er fodert, daß das Dü'tkto
rium eingeladen werde, die strengsten Maaßregeln
gegen diese infame Verlaumdung zu nehmen. K u h n
sagt, wir haben freilich keine Gesetze gegen Preßmiß
brauch, aber wohl gegen Verlänmdcr, also soll
Hailer, der Verfasser dieses Blatts, als Verläum
der behandelt werden. Secretan theilt die Ge-
fühle des Präsidenten und will Hallern nur als
Ver'.aumder nndf Aufrührer und nicht in Rükstcht des
Mißdrauchs chcrZPreßfreiheit strafen lassen. Guter
findet, es sey unter unsrer Würde uns mit einem
einzelnen Verläumder abzugeben, sobald Iwir Gesetze
gemacht haben, so werde Haller dann schon gc-
Pakt werden können H u ber sagt was B 0 u r g 0 i s
bemerke, seyen Persönlichkeiten, und selbst unrichtige,
Venn was ein Berichterstatter einer Commission vor-
schlage ; schlage er nicht für sich selbst vor. Man er-
rennt durch Stimmenmehr, daß der Gegenstand dem
Direktorium zu strenger Bestrafung überwiesen wer-

-
die Commission über Preßfceiheit so schleunig

woglich jhr Gutachten vorlegen soll.
Das Reglement der beiden Räthe wird vorge-

nomme».

Kühn fodert, daß die Saalinspektoren denRe-
^«kanten alle Monathe Scheine ausgebe», auf

M die Bezahlung bezogen werden kann. Se
letan glaubt diese Scheine seyen nicht nur nnuuz,

gefährlich. Kühn sagt, nicht jeder Repra-
habe sein Credit's; also müsse man ihm eins

»even. Secretan beharret, weil diese Scheine
verloren gehen könnten. Man geht zur Tagesordnung.

5' S.ecretan fodert, daß die Saalinspekto-
Is" ^ Abwacter nicht zahlen sollen. Broye, daß

Aaalinshcktoren alle z Monathe Rechnung able-
M sollen. Angenommen.

Cartier fodert einen 7. z. für diesen Abschnitt:
H die Saalinspektoren nicht zu Präsidenten,

fov!». gewählt werden können.. Kuh»
fein, -s-. »"6 wenn ein Saalinspektor gewählt wird,
«eine Stelle ergänzt werde. Akermann und Leg-

l e r fodern Tagesordnung, weil sich dieß von selbst
verstehe. Cartier und H über widersetzen sich der
Tagesordnung. Kühn s Antrag wird angenommen.

III. L. 8. Secretan glaubt, die Strafe von
4 Tag Arrest, oder 1 Tag Gefängnis für Vergeht»»-
gen der Zuhörer von den Saalinspektoren aufgelegt
zu stark. Kühn vertheidigt das Gutachten. Se-
cretan beharret, weil die Gesetze der fränkischen R"
publik auch keine solche Gewalt den Saalinspektoren
geben. Thörin findet den ganzen §, unbestimmt.
Hüber folgt. Weber folgt Secretan und Tho-
rin. Es wird angenommen, daß die Gaalinspek-
toren 2 Tag Arrest oder »2 Stund Gefängnißstrafauf-
legen können: Polizeivergehen die grössere Strafen
ersodern, werden von der Versammlung selbst beur-
theilt. Dem 8. l>. des Abschnitts wird noch beigefügt,
daß der Entscheidung durch den Präsidenten der Na-
mensauftuf vorgehen soll.

Kuh» fodert nach Beifügung der Bestimmung,
daß I'venn der Präsident über einen Gegenstand fpre-
che» will, er seinen Piäsidentensiz erst verlassen müsse.

Weber will diesem Antrag noch beifügen, daß er
dann in einem solchen Geschäft nicht mehr präsidiren
könne. Koch bemerkt, daß also in einem G schüft,
wie die Zehendenverhandlung war, einPräsident, der
darüber das Wort genommen hätte, gar nie präsidi-
ren könnte. H nber begehrt, daß sich ein.Präsident,
wenn er sprechen will, erst beim Sekretär für das

Wort einschreiben lassen soll. K u h n s und H u b e r s
Anträge werden angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß nun Ansialten
getroffen seyen, baß die Volksrepräfentanten nächste

Woche ihre Besoldungen bis auf den zi May bezie-

hen können. H ü ssi bemerkt, daß dieses unserm Be»

soldungsbeschluß ganz zuwider ist, weil jeder Reprä-
sentant etwas auf Rechnung eines jeden Monaths sollte
beziehen können. Haas zeigt an, daß. wenn mehr
Geld vorhanden wäre auch auf einen spätern Termin
hin bezahlt würde : daß aber die Ordnung und Billig-
keit erfodere, daß die Besoldungen ganz bis auf ei-

nen bestimmten Termin bezahlt werden. A k e r m a nn
folgt. Hüssi begehrt, daß man wenigstens vor
Annahme dieser Bothschast den frühern Schluß zu-
rüknehme. Koch bemerkt, daß jener Schluß nur eine

provisorische Verfügung betraf, die jezt von sich selbst

aufgehoben sey, weil das Direktorium nicht nur er-

was auf Rechnung, sondern ganze Termine zahlen

wolle. Der Antrag des Direktoriums wird ange-

nommen.

Nachmittags.
Ein Brief aus dem ehevorigen Frckamt mit der

Aufschrift: An das oberste Ehegericht wird vor-
gelegt; man geht über denselben zur Tagesordnung.

Die Priori,, des Klosters Wnrmspach bittet
- für ihre Mitschwestern um Wiedererstattung der in
Rapperschwyl arretirten Klostereffekten und Erlaubnis



ihr Kloster wieder beziehen zu dürfen. K»hn will
diese Bittschrift..«'» die Commission über Klöster wei
sen. Carrrard folgt. Escher sagt, diese Bürger
innen, begehren in ihre bisherige Heimalh zurükzukeh
ren und daß die in Rappcrschwyl angehaltenen Mo»
bilien dieses Klosters demselben wieder zurükgegeben
«erden, folglich nur daS was jeder Bürger zu fodern
das Recht hat; daher begehre ich, daß dieser Gegen-
stand zur Gewährung der Bitte dem Vollziehuugsdi-
rektorium übergeben werde, indem dadurch unsre all-
gemeinen Verfügungen gegen die Klöster keineswegs
gestört werden. Cu st or folgt Ca r r a r d. Hüssi
folgt auch der Verweisung in die Klöstercommission,
weil nun schon ein Sequester auf die Klöster gelegt
worden ist. A n d e r w e rth will, daß daS Wieder
eintretten ins - Kloster in die Commission gewiesen
werde; in Rüksicht der in Napperschwyl verkauften
Gegenstände aber, will er das Direktorium einlade»
hierüber Nachforschungen zu machen, Schlumpf
folgt Eschern. weil die Menschlichkeit dieses ersodere.
Eschers Antrag wird aligenommen.

Die Gemeinde Lelieu im Thal äes ^ouxsees
federt als Distriktsort beibehalten zu werd.«,: da
hierüber schon verfügt worden ist, so geht man zur
Tagesordnung.

Der Dccan des Kapitels von Petcrlingen recht-
fertigt sich gegen die Klagen des Helfer Bour il-
tons: man geht zur Tagesordnung wie jüngsthin
über die Klage selbst.

Der Unterstatthalter Zürichs übersendet eine Bitt
schrift der Gemeinde Brüten, die Beibehaltung der
Benutzung einiger Güter, die auf Einsidlen gehörten,
betreffend, auf denen verschiedene Beschwerden der
Gemeinde hafteten, die ohne dieß auf die Gemeinde
zurükfielen. Kühn begehrt Vertagung bis über die
Klvstergüter Bestimmungen getroffen worden sind.
Angenommen.

Eine Gemeind des Kantons Lein an begehrt ei

nem andern Distrikte beigeordnet zu werden: diese
Bitte wird in die allgemeine Eintheilungscoinmission
gewiesen.

Die Gemeinde Hergiswyl des Kantons Luzcrn
begehrt Backcrrecht. Kühn fodert Tagesordnung,
weil jeder Recht habe zu backen. K i lchm a nn sagt,
entweder soll die Ehehaftencommission bald ihr Gut-
achten hinterbringen, oder das Backen soll erlaubt
werden. huber und Weber folge» Kuh».
Hüssi fodert schleunigen Kommissionsrapport, ober
provisorische Aufhebung aller Ehehaften. B o u r g o i s
glaubt, mit den Pcrsonalfeudalrechtcn seyen schon
die Ehehaften aufgehoben. Michel folgt Kühn.
Hub er sagt, die Ehehaften ftyen so ausgedehnt,
daß man nicht so schleunig hierüber absprechen kann;
hingegen Brodbacken soll jeder können, wer Brod
essen kann. Kilchmaun fo.gt und will also, daß
jeder für sich backen könne. Dieser Antrag wird an-
genommen. Man fodert, daß alle ausschließliche Bà-

ckcrrechte aufgehoben seyn sollen. Custor wieder-
fetzt sich und will nur bei diesem Fall bleiben, bis
die Commission hierüber rappoitire. Secretan
behauptet, dieses sey schon geschehen durch Aufhebung
der Personalfeudalrechte' Escher wicdc«spricht Se-
cretan, weil ja eine Commission über diesen Ge-
genstand niedergesetzt sey, die den Gegenstand im
Allgemeinen behandeln sott. Kühn folgt-, weil erst

Polizeigcsetze gemacht werden sollen, ehe alles auf
einmal aufgehoben werden könne. Hüssi fodert,
daß alle Ehehaften sogleich als aller Freiheit und

Gleichheit entgegen aufgehoben werden, weil das

Volk darüber höchst unruhig sey. Weber uiitersiüht

Hüssi, weil Concurrenz besser als Polizcy für solche

Gegenstande sorge; will man dieses nicht, so soll

man der Gemeind Hergiswyl einen Bäcker erlauben.

Kühn sagt, das Baunrecht, welches einen zwinge da,

oder dort sein Brod zu kaufen sey aufgehoben,aber die

Ehehaften seyen der Commission zu untersuchen aufgetra-

gen, und können jezt also noch nicht aufgehoben werden.

Cartier unterstützt Husfi ganz, und spricht wieder

das Acrete des Direktoriums, welchem zufolge soll

che Privilegien einstweilen noch beibehalten werden.

Legier sagt: Wir haben bestimmt, in keiner Nach?

mitlagssitzung Gesetze zu machen; er fodert also AB
schul) auf eiue Morgensitzung. H über, untersrüßt

ganz Kühn s Antrag, und sagt das Volk werde

wohl noch einige Monate diese Privilegen ertragen

können, die es schon Jahrhunderte lang trug, bis

dieselben auf eine systematische Art können aufgeh»
den werden. Hüssi beharret neuerdings auf seine«

Begehren, doch kann er allenfalls Leglern soll

gen. Bourg ois begehrt, daß die CominWn
in acht Tagen rclatire. Hu der protcstirt dagegen.

Weber fodert, daß endlich der Gemeii-d Hergi»
weil entsprochen werde. Hecht will dieses nur g«

statten, wenn ein Pfistcr dieser Gemeinde der Pom

zn unterworfen werde. Secretan sagt, man

müsse endlich auswählen, ob man diese Bitte, mm

also alle andern ähnlichen gestatten wolle, sder die

Sache an die Commission weisen; er stimmt i^crn,
bei. Kilchmaun fodert im Namen der ieldcno

Menschheit, daß man dieser Gemeind einen Ww
gestattr. Dieser letzte Artrag wird angenommen.

Secretan sagt es seyen viele Bittschriften uo

Zchenden und Feudalrechte da, er will dieselben

die Commission senden. Panchaud fodert, daß 011

Bittschriften dem Senat zurückgesandt werde», w<

er sich nun mit diesem Gegenstand beschäftige-

geomnien.
Eine Bittschrift aus dem Distrikt Peterlingen

dert Erlaubnrß eine Mühle erbauen z» dürfen,

die Mühlen-und Wasserbau-Commission â">e^ f '

Eine andere Bittichrft fodert Erlaubnis
Heurath im 1.1/2 Grad der Verwaudtschaft: a»

Verwandtschafts-Co rm'sson gewiesen,
Die Fortsetzung im 79sten Sluk Morgen



Der schweizerische Republikaner
- herausgegeben i '

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesezgebendc» Rathe der helvetischen Republik.

Neun und siebe nztgstes Stuck.

Zweites Quartal.
Zürich, Mittwochs den 2s. Julius 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 9. July.

(Fortsetzung.
Eine Bittschrift von Luzern fodert höhere Be,

soldunz der D'sinklsrichter des dorrigen Distriktsge-
richte; in die Besoldungs, Commission gewiesen.

Eine Gemeind im Kanton Leman die sich von ei-
nigen Persoiialfeudalrechten losgekauft hat, begehrt
Recursreckt auf ihren Herrschaftsherren. Die Ta-
gesoidmmg wird über dieses Begehren angenommen.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift
von den Aufsehern der Spithäler in Bern, welche
dmch Aufhebung der Zehenden alles ihr Hanpt,
àkvumic,! veriohren haben und also andere Unter,
lmtzung für dirse Ansialten begehren. In die hier,
àr mcbergesezte Commission mit Bitte um Ve,
'^ìeuniguug gewiesen.

Stnffis und Grcyerz tm Kanton Freiburg
s0dcni Beybchallung der Gemeind-Güter. Tages,
vrniuiig, weil sich dieses von selbsi versiehe.

Emc Gemeinde des Kantons Frcybnrg zeigt an,
vaß sie m der Disiriktseinlheilung ausgelassen wor,

lcy; sie bittet »mr Einordnung in den Distrikt
arvuwnt. Ja die frcyburgische Distrikts, Commiftion
S^wlesen.

IN, ^ Bittschrift von B. Brändli in Wadenschwyl
m> Danton Zürich begehrt Revision eines Prozesses.
^>!hn fodert Tagesordnung. Escher Verwenung

me Revisions,Commission. Kühn beharret,
-ueber unterstützt Kühn. Esicher beharret, weil
-.,à/ pistons Commission episiire, der man bisher alle
,^"^'^.en Bittschriften zugewiesen habe. Secretan

verspricht Eschcrn ganz. Koch unterstutzt ihn.
-à geht z„r Tagesordnung.

Die Gemeind Chatellard die sich Ao. 178° um
svOQO Franken von allen Feudalrcchtcn losgekauft
y«r, begehrt Rückgabe dieser Summe. Tagesordnug.
^>»e andere Gemeinde begehrt eine gleiche Ruckgabe,
rcr die man auch zur Tagesordnung geht.

Die Gemeinden der Herrschaft St. Martin
egehrcn Unter uchuug der im Jahr 1752. ihr aus-

8 legren Beschwerde» und Aufhebung derselben. Ta-

êàn
gehö.e

^^enstand für die Gerichts,

Senat 12. July.
Der Beschluß über die Leistung des Bürgereides

von Seite der obersten konstituirten Gewalten in Arau
am igten Julius, und in der Folge von der gan«
zen helvetischen Nation, wird verlesen. U si e ri: Es
isi schmerzhaft für mich gegen einen Beschluß spre,
chen zu müssen, dessen einzelnen Theilen alle meine
Gefühle entgegen strömen. Es ist vom vierzehnten
Julius die Rede; ich habe ihn seit neun Jahren ge,
feiert; ich werde ihn und den neunten Thermidor —
als die beiden hohen Feste der Frankenfrciheit, mein
ganzes Leben durch feiern; es ist von Leistung un»
fers Bürgcreides die Rede; lange schon hat mich
darnach verlangt; lange schon habe ich mit froher
Begierde dem Feiertage entgegen gesehen, a» wel,
chem das ganze helvetische Volk, nach dem Willen
der Konstitution, den Bürgereid, den Eid der Treue
gegen die neuen Verfassung leisten würde; mehrmals
schon habe ich gewünscht, baß der grosse Rath den
Vorschlag zu diesem festlichen Tage nicht langer aus,
setzen möchte; aber warum schlagt er uns heule vor,
diese Feier zu trennen? Warum sollen wir, warum
solle» die ersten konstituirten Gewalten der Republik
an einem andern und frühern Tag den Eid leisten
und an einem spatern die ganze übrige Nation, das
souveraine Volk, das uns als seine Scellvertretter
hichcr gesandt hat? Laßt uns diese Trennung, die
meinem Herzen wehe thut, nicht zugeben; sie ernmert
mich an unsere alten Regierungen, die auch heute
selbst den Eid leisteten und Morgen sich solches von
ihrem Volke, wie es hiesi, schwören liessen. — Laßt
uns den Beschluß vcrwerffeii, und den grossen Rath,
nicht durch eine Bothschaft zu der wir kcm Rechi ha,
bcn, aber durch lauten Au'ruf lsi-r in diesem Saale
einladen, das koiisiilutlonelle Fest zu beschleunigen,
an welchem alle HUoetier, am gleichen Tag und zur
gleichen Stunde, vor dem Assat des Vaterlandes
brüderlich vereint, den Eid der Fee-Heit und Gleich-
heit, den Eid der Treue gegen die neue Verfassung
schwören werden. Crauer hätte ebenfalls gewünscht,
daß der Eid am nehmlichen Tag in der ganzen Re,
pubiik wäre geastet werden; aber da der Beschluß
des g ossen Rathes nun einmal vorhanden isi, so
könnte die Verwciffuiig desselben den Schein haben,
als ware der Senat nicht sehr gestimmt, den Eid zu
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leisten. -- Die Natur des Eides spricht hinlänglich
für die neue Ordnung der Dinge, für Freiheit und
Gleichheit, und wieverlegt dasjenige, was Usteri von
Ähnlichkeit der alten oügarchischen Regierungen ge-
sagt hat; er will den Beschluß annehmen. Bundt
ist ebenfalls der Meinung anzunehmen, nur bemerkt
er, weil eS um einen allgemeinen Eidschwur zu thun
ist, so erinnere er sich an den unglücklichen Bund-
schwur in Arau, der die unglücklichsten Folgen ge-
habt und Tausenden das Leben gekostet hat; er glaubt,
man müsse die Mitglieder die den meineidigen Eid
geschworen und so meineidig gehandelt haben, auch
nehmen und erst untersuchen, ob man ihnen den neuen
Eid anvertrauen wolle? erst nach fünfJahren sollen sie

den Bürgereid schwören und als Repräsentanten an-
erkannt werden können; wenn er ihre Treulosigkeit,
BoSheit, Arglist bedenkt, wie sie daS Volk bcthörten,
verführten und den Grundsätzen der Freiheit und
Gleichheit zuwieder handelten, so faßt er nicht, wie
sie sich sobald bekehrt haben sollten; — die Consti-
tution sagt, eS sollen strenge Maaßregeln gegen die,
welche sich durch BoSheit, Arglist u. s. w. der neuen
Verfassung wiedersetzen, genommen werden; wo sind

nun diese strengen Maaßregeln? Die ärgsten Spitzbu-
ben, die sogar in unsrer Mitte sitzen, — Usteri: Un
ser Reglement erlaubt jedem Mitglied, wann der Prä
sident eS nicht thut, denjenigen zur Ordnung zu rufen, der

sich dagegen vergeht; ich rufe sie zur Ordnung Bur-
ger Bundt! — es ziemt Ihnen keineswegs auf sol-

che Weise zu sprechen; sie sollen wissen, daß alle,
die hier sitzen, vom Volke gewählt sind, und sie sol-

lcn sich gegen kein Mitglied so ungeziemende Aus-
drücke erlauben. Zäslin glaubt allererst, man musse

bei der Sache selbst bleiben, und es schmerzt ihn
sehr Meinungen zu hören, die nichts weniger als
geschickt find, dem Zweck des Beschlusses zu «ntspre-
chen, der ein Vereinigungsfest seyn soll; er gesteht
das auch er, ein allgemeines Fest gewünscht hätte,
aber die Constitution schreibt doch hierüber nichtS

vor; verschiedene Kantone V- Basel, haben be.

reits bei Annahme der Constitution den von ihr vor-
geschriebenen Eid geschworen; für die Zukunft zwei-
felt er nicht, daß durch ein Gesetz die Leistung des

Eides auf einen Tag und eine Grunde iu ganz Hel-
veticn werde verordnet werden. Da der rgte Julius
für alle Schweitzer ein festlicher Lag seyn muß, so

ist der Anfang der Eidesleistung auf denselben ange
weisen, und ein Zeitraum von zwei Monaten für ganz

Helvetien angeraumt worden, weil verschiedene Cam
tone sich erst kürzlich vereinigt und ihre konstitutionelle
Organisation noch nicht vollendet haben. — For-
nerod findet llsteri's patriotisches Gefühl zwar lo-

benöwerth, aber seinen Einwurf ungegründet; in
diesem Augenblick wo die Aristokratie alle ihre Künste
anstrengt um uns wieder ins Eklavonjoch zu bringen
w» England seine letzten Kräfte ausbietet, dürffen

»

wir ohne die größte Gefahr keinen Augenblik anste-
hen, den Eid zu schwören, der unsere Freiheit und
Unabhängigkeit nur befestnen wird; der i4te Julius
ist dazu gewählt worden und der B. Fornerod
hofft, man werde vielleicht um den. Eid von der
ganzen übrigen Nation leisten zu lassen, den i8ten
Fruktidor wählen — Meyer von Arbon stimmt
Crauer und Zasli n bei; nur wundert ihn, deß
es niemandem beifällt zu fragen; bei wem geschwo-
reu werden soll Er zwar weiß für sich gar wohl,
bei wem er schwört, aber man solle überlegen, ob

jeder Einwohner Helveticas, der bisher bei sà
Eiden Gott zum Zeugen anzurufen gewohnt war,
bei dem einfachen AnSruf: Ich schwöre es! das Glei-

che empfinden werde? Nicht jeder mag sich dasM-
sentliche blos vorstellen, er will es auch auegelpco-
chen wissen: er wünscht daß die Formel sich >o aus-

drucken möge: Ich schwöre bei Gott dem All-
mächtige»! Laflechere findet, daß der Beschluß
eine natürliche Folge der vom Senat verworfenen,
frühern Vorschlägen zu einem allgemeinen helvetischen
Feste auf den 14. Julius ist; er würde gänzlich der

Meinung llsteri's beipflichten, die ihn mit dem

Hochgefühl der Freiheit erfüllt hat, wenn nicht schon

ein ähnlicher Vorschlag des grossen Rathes hier ware

verworffen worden; er glaubt, wir können den i4>

Julius nicht würdig feyern ohne vorher gegen Amr-
chie und Aristokratie den Eid geschworen zu haben;

denn so, und nicht gegen Anarchie und ZügellosiM,
die er für eins ansteht, glaubt er sollte die Eides-

formel lauten, er wird immer seinen Weg mitten

zwischen Anarchie und Aristokratie durch nehmen;

niemals aber sich der einen in die Arme werffc» um

gegen die andere zu kämpfen. Reding: gewiß wer-

de jeder wahre und warme Patriot U stri's Empßn-

dünge» Gerechtigkeit wiederfahren lassen; er halte

sehr gewünscht, daß der grosse Rath im Fall gewe-

sen wäre, diesen Bemerkungen gemäß handeln zu

können; was Laflechere gesagt hat, fällt bei un-

serer Constitution von selbst weg ; sie ist ihrer Natur
nach geaen Aristokratie gerichtet; auch Meyers oU'

fall ist überflüssig, da man doch jedem helveutchen

Bürger zutrauen muß, er wisse was eö mit einem

Eid für eine Beschaffenheit hat,allein was Bun dt geam

scrt, hat sein Herz mit bittrer Wehmuth erfüllt; /
kränkt ihn ungemem, daß ein Mitglied eine so ichon

Gelegenheit ergreift, um traurige Erinnerungen z»

neuern; gegen Andersdenkende sollte keiner von

je mit solcher Leidenschaft und Rachsucht freche -

aus Achtung gegen die Versammlung und aus

stand allein schon sollte niemand sich solche AriSd

erlauben; er bittet den Präsidenten künftig
zur Ordnung zu ruft», der so sich vergehen

Dem B. Bundt versichert er übrigens, daß

neswegs aus persönlichem Interesse spicke; er -

den Bundesschwur in Arau, weder geleistet nocy i"



gebilligt. Schärer will den Beschluß annehmen,
nur hätte er gewünscht, daß die Feierlichkeit in der
Küche wäre begangen worden, wo beide Rathe und
das Direktorium sich vereinigen könnten. Fuchs
hätte mit Utterr ein allgemeines Fest gewünscht; ab
lein va die Verwcrssung der Resolution übel geben-
tet werden könnte, will er sie annehmen; die Eides-
formel, glaubt er, müssen wir beibehalten, wie sie

sich in der Konstitution ftuvet. Usterr verlangt, daß
seme Meinung nicht ins Mehr gefegt werde, da er
höre, daß in seiner Abwesenheit der Senat ein
vorgeschlagenes allgemeines Fest verworssen habe,
also vie von ihm gewünschte Einladung an den
grossen Rath nicht füglich Statt finden könne. —
Man verlangt abzustimmen. — Kubli widersezt sich,
der Gegenstand sey für eine sorcgcsezte Discussion
wichtig genug. Diethelm finder, er könne den Be-
schluß nicht annehmen; demselben zufolge soll die rechte
Hand bei der Eidesleistung in die Höhe gehoben wer-
den, da man bis dahin nur drei Finger, welche die
drei göttlichen Personen vorstellten, hob; — jener
könnte glauben machen, man schwöre nun nicht mehr
bei jenen drei hohen Personen. F o r ner od bemerkt
ihm, unsere politische Freiheit ruinasse auch Freiheit
der Religion, und jeder könne nach Belieben die ganze
Hand oder einzelne Finger heben. Münger spricht
sur Annahme, übrigens schwöre er bei semem Gewiss
sen, und so soll es jeder harre». Kn bli findet Mcy-
ers Bemerkung näherer Ueberlegung würdig; er sey
gew ß kein Andächtier; man würde es in jei'iem Lande
"jcht glauben, wenn er auch den Scheinheiligen in

spielen wölbe. Könnte er sich die grosse Masse
des Volks aufg klart denken, so wäre ihm der ein-
fache Schwur völlig recht; aber wir müssen die Men-
scheu nehmen wie sie sind, nicht wie sie seyn sollten.
Unter Zehen sind nenn noch so weit zurüt, daß wenn
den Worten.- Ich schwöre, nicht deigcsezt ist, bei
«otl vem Allmächtigen, so wird das sehr nbien
«moruk machen, den die Aristokraten zu benutzen auch
Nicht versäumen werden, und von dem nran^ die
lchimimsten Folgen erwaten kann; er glaubt übri-
gens, die verlangten Worte könnten durch den Präst,

I!^î" beigefügt werd -n. Duc fände es sehr gefahr-
ch den Beschluß zu verwerfen, um der Auslegung

m?
bie Verwerfung unterworfen wäre.

-Mitglieder hier sind, die den berüchtigten Bun-
esjchwur geleistet haben, so ist das ein Grund mehr,

m bald möglichst den alten ad, und den neuen Eid
chworen zu lassen; würden sie diesen nicht leisten, so

lmsiten sie sich algdann lnatürlich entfernen. — Die
-âusiion wird geschlossen, und der Beschluß ange-
nom men.

w Beglükwünschnngsschreiben der Römischen
âpubUk wird unter Beifallsklatschen angehört. For-

verlangt Einrücknng desselben inö Protokoll
«no Bulletin. Er wünscht auch, daß der grosse Rath

durch einen Beschluß das Direktorium aussodecumoge,
den Brief drucken und in der ganzen Republik bekannt
machen zu lassen. Der erstere Vorschlag wird ange-
nonimen.

Der Beschluß, welcher über die Anfrage der Gc»
meinde von P.terlingen: ob sie, oder ihre Pächtev
die dießjährigen Zehenden ihrer Gemeindgüter einzu»
sammeln haben, mosivirt zur Tagesordnung übergeht,
wird verlesen. Crauer und Diethelm meinen,
solche Tagesordnungen des grossen Rathes gehen den
Senat eigentiich nichts an, und seyen höchstens als
höfliche Mittheilungen anzusehen; man könne darüber
nicht in Discussion eintreten, sondern solle ebenfalls
zur Tagesordnung schreiten. Devevey, For ne»
rod, Muret, Fuchs und Reding dagegen be»

Häupten, diese mit Gründen belegte Tagesordnung sey
ein wahrer Beschluß; er enthalte eine Auslegung deS

Gesetzes vom 6ten Juny; seine Annahme oder Ver»
werfung komme dem Senat zu; sie verlangen eine
Commission, die morgen über den Beschluß berichten
soll. Hafeli wünscht, der grosse Rath wäre ganz ein»

fach zur Tagesordnung geschritten; es sey ja schon
beschlossen, daß r/a vom Hundert für den Zehenden
bezahlt werden soll. (Gott bewahre! rufen einige
Stimmen.) Die Commission wird angenommen, und
in dieselbe geordnet, Crauer, Devevey u. Muret.

Devevey verlangt, daß künftig ein Secretaiv
den Commissionen beiwohne, um die Berichte dersel»
den niederzuschreiben. Auf die Bemerkung, daß nach
dem anzunehmenden Reglement, es den Kopisten zu»
komme, die Commissionen zu bedienen, antwortet Re»
ding: Der Senat sey nicht im Fall, ausser seine»
Secectairs noch Copiste» zu bedürfen, indem jene kei»

ncswegs zu viel Arbeit hätten. Usteri stimmt bei,
und glaubt, ja freilich sollen die Untersccretairs de»
Commissionen zu Diensten stehen; die wichtigern Ra-
porte werden gewiß immer von Mitgliedern der Com»
Mission selbst aufgesezt werden; unbedeutendere könne

man den Secretaire! überlassen. — Die Frage wird
hierauf bis zur Annahme des Reglements vertagt.

Fornerod klagt, daß die Beschlüsse des gros»

sen Rathes oft viele Tage spater erst an den Senat
kommen. Der Präsident wird eingeladen, sich des-
wegen schriftlich an den Präsidenten des grossen Ra-
thes zu wenden.

Der Senat bildet sich in geschloßne Sitzung, um
den Bericht seiner Commission über den Zustand dec
Schazkammer anzuhören.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der Be»
schluß angenommen, der das Direktorium einladet,
alle Mittheilungen von Schriften, Briefen u. s. w.
in beiden Sprachen In senden.

Der Beschluß über die Besieglung der gerichtli»
chen und Civilacten wird einer aus den B. Oeve-
vey, êtokmann und Muret bestehenden Conl»
mission zur Untersuchung übergeben.



Vom Vollziehungsdirektorium mitgetheilte Nach-
richten über die Organisirung der italiänischen Cantone
werden verlesen.

Grosser Rath, iz. July.
Rellstab fodert, daß die Mitglieder zur bestimm-

ten Zeit in der Versammlung erscheine«, weil es eine nie-
verschlagende Nachlässigkeit sey, bis auf eine Stunde
später erst zu erscheinen. Man geht zur Tageàd-
nung, weil das Reglement der beiden Räthe an der
Lagesordnung ist.

Aus der Gemeinde Flescherz im Distrikt Mur-
ten erscheint ein Abgeordneter der um Unterstützung
bittet, wegen einer durch Verwahrlosung von fiankl-
scheu Soldaten veranlaßten Feuecsbrunst, durch die

19 Häuser abbrannten. Auf Broyes Antrag wirb
diese Bitte an die Stcuerkomiinssion gewiesen.

Die Sitzung wird geschlossen. Nach Wiederer-
öfnung derselben zeigt H u ber an, daß sich vi le Land,
leute des Cantons Luzeru über drückenden Schul-
dentrieb wahrend der gegenwartigen Emdtezeit bekia-

gen, und um Einstellung des Rechtstriebes, bis nach
der Erndte dringenst bitten; er fodert also Verfügn«-
gen hierüber. Cartier sagt: es sey eine Komnns-
fion niedergesezt, um Verfügungen vorzuschlagen ge.
gen einen übermässigen Rechtsrried der Ol-garchen;
nun haben aber diese den Schein von Strenge gar
fein auszuweichen gewußt, dadurch, daß sie ihre
Schuldfoderungen anderen Personen einzutreiben über-
gaben; er will allo, ba.ß nach dem Antrag den einst

Michel über diesen Gegenstand machte, ihr Auftrag
auf den Schuldentrieb überhaupt ausgedehnt, und ihr
auch besonders die Bitte der Luzeruer Landleute über-

geben werde, um darüber morgen Bericht zu erstatten.
Dieser Antrag wird angenommen.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Das Direktorium zeigt an, daß der Obergerichts-

Hof anfrage, ob er hier bleiben, oder an einen andern
Ort verlegt werben müsse? Im ersten Fall bittet er um
Anweisung der nöthigen Gebäude; gegen den zweiten
Fall macht er die Einwendung, daß, da noch keine
Gesezbücher vorhanden seyen, seine Bestimmung ver-
tintes Beisammenwohncn mit der Gcsezgebung, drin-
gendst zu erfohern scheine. Das Direktorium macht
darauf aufmerksam, baß er schon früher ein Verzeich
niß der nöthigen Gebäude für den Siz der Regierung
der helvetischen Republik eingesandt habe: er begehrt
also schleunigen Bericht hierüber. Cartier erinnert
an das Gesez, welchem zufolge keine wichtige Deli-
berationen in Nachmittagsfltzungen vorgenommen wer-
den sollen, und fodert Vertagung. Der Präsident
bemerkt, daß das Direktorium schleunige Antwort be.

gehre. Koch sagt: Das Direktorium könne uns nicht
zur Dringlichkeitserklärung zwingen; der Gegenstand
sey von zu grosser Wichtigkeit, um nicht mit aller Be-
dachtlichkeit behandelt werden zu müssen, daher folgt
«r Cartiers Antrag. Die Vertagung wird ange-
nommen.

Senat, iz. July.
Devevey berichtet im Namen einer Commission

über den die Zehendcu der Gemeinde Peterlingen be-

treffenden Beschluß; sie räth denselben anzunehmen.
Muret stimml ebenfalls zur Annahme, glaubt aber
der Gememdcrath von Peceriingcn habe feine Gewalt
dadurch überschritten, baß er selbst in dieser Sache
einen Beschluß abfaßte, und da eben, auf die Klage
dieser Gemeinde hin, die Verwaitungskammer von
Freiburg schon mehrmals mißbilligt worden, so der-

langt er, daß im Protokoll und Bulletin des Senates
nun auch das Betragen der Gemeinde Peterlinzm ge-

tadelt werde. Fornerod ist mit der CommhM
gleicher Meinung; bittet aber sehr, daß man die Ms-
oiliigung weglasse; was die Gemeinde gethan hat,

rhat sie zum Schuz ihres rechtmässtgsten Eigenthums,
und aus eine nicht inconstitnciouelle Weift. Crauer
will, um consequent zu seyn, das Benehmen der Gu
ineinde tadeln. Rucpp findet, dasselbe sey schon ge-

nug misdilligt, indem das Gesuch abgewiesen worsen.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß, welcher Frauen - Wittwen - und

Waiiengüter, die bisher bei verschiedenen öffentlichen

Stellen depomrt waren, der Aufficht der Gemeinden

libergiebt, und fie dafür verantwortlich macht, iM
zum zw.ieeumal vorlesen. Lüthl v. Sol. finStt die

ResolUiioii ganz undeuciich, weil sie in venchieSncn

ihrer Besiimmutigen Kirchgemeindcn und DoefMâ
^ den nilt einander verwechselt; er will sie darum vw
-werfen. Ruepp, Zaslin, Meyer v. Arbon»»d
iSchneider sind gleicher Meinung. Devevey sm-

» bet darin auch keine Bestimui..»geu über die Art, wie

^Rechnungen abgelegt werden sollen. Crauer glaubt,

es könnten vielleicht noch mehrere Mängel in dein

Beschluß gifunden werden, und will daher eine

Mission, die dem Senat eine motion te VcrivcrfM
vorschlagen könne. Mülic r pflichtet dieser Meinung

bei, da auch der gte Artikel, der die ganze Gcmemde
^ als garant aufstellt, nähere Prüfung verdiene; wv eine

' Gemeinde die Walftuvögte nicht selbst wählt, da M
er nicht ein, wie sie verantwortlich sei)"./"""'
Burkard und Barras stimmen ebenfalls lur ue

Commission die beschlossen und in welche gcottme:

werden Lülhi von Sol., Müller, Meyer »o»

Arvon, Schnciberund Devevey. >

Der Beschluß der dem B. Ludwig Tare
Cantons Leman, die einfache Legitimation bewillig/
wird zum zweitenmal verlesen. Fornerod verlang
indem er kein Advokat sey, zu wissen, was einfache^
gitimation bedeute? er verlangt elue CoiumisM ^
Morgen berichten soll. La siechere anurortet: ch

Leman finden zwei Arten von Legitimation «att,
grosse die ab intcàko; die einfache die burcv

ment zu erben berechtigt. Die Commission Kurd vesw l

sen, und in dieselbe geordnet: Muret, Bar
und Fuchs. ^(Die Fortsezung im Losten St»



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der geftzgebenden Räthe der helvetische» Republik.

Achtzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Donnerstags den 26. Julius 1798.

Gesrzgebllng.
Senat, iz. July.

(Fortsetzung.)
Der Beschluß, betreffend das 2g. Stück der He!-

vüti sehen Annalen, wird verlese»; durch denselben
wird das Direktorium eingeladen, den Verfasser ge-
richtlich belangen zu lassen, indem jenes Stück eine
M nge Verläumdungen gegen den grossen Rath ent>

hàu, welche dahin zielen, die Gesezgebung in den
Augen des Volks herabzuwürdigen und die Ordnung
zu Poren.

Usteri : Ich will gleich anfangen laut zu erklaren,

ten, zeigt hinlänglich den Unwillen mit welchem ich

gegen das Blatt und seinen Verfasser erfüllt bin, dies
sei» pattistischen Unwillen kann ich als einfacher Bürs
ger oder als Schriftsteller volle» Lauf lassen; aber

wann ich im Senat als Gcsezgeber sitze, dann ver's

stumnit mein Unwille, vor der unwandelbaren Achtung
für die strengste Gerechtigkeit die uns alle erfüllen
soll, und die wir dem Ungerechten wie dem Gerechten,
dem Verlaumder wie dem Freunde der Wahrheit, und
dem schadenfrohen Neide wie der allliebenden und alls

geliebten Herzensgüte schuldig sind; er verstummet vor
meinem Hasse jeder WUlkühr und jeder Gewalt, er vcrs
stnmmet vor meiner unbegrenzten Verehrung der Preß«

daß ich das Zeimugsbialt von welchem die Rede ist, z freiheit, dieser Erhalter!», dieser schützenden Mutter
ichvn lange, um seines bittern Spottes, um seiner^ aller politischen Freiheit, die es wohl werth ist, daß
yamiichcn Schadenfreude willen, für ein verächtliches ê wir kleine Uugcmache leiden, und uns ihrer hohen
und verderbliches Blatt angesehen habe ; den Beweis s Wohlthaten nicht durch kleinliche Empfindlichkeiten
mag eine Grelle liefern die ich schon vor länger als!! über elende W.'chte, die die Gottergabe mißbraus
einem Monat im sch w ei z e r i sch e n R e p u b I i ka ner'z chen, unwürdig machen. Es ist nicht genug

darüber abdrucken ließ; ich habe auch wahrlich « daß Hallcr und sein Blatt gefahrlich seyen, um ihn
seither nicht Anlaß gehabt, meine Meinung zu lindern; z zu strafen; gefährliche Menschen können meist durch
das angeklagte vorliegende Sink und ein »och neue- ^ die gleichen Talente durch die sie gefahrlich find, auch
res, beweisen den bösen Willen und die hämischen Ab-
achten ihres Verfassers, dem die arglistigsten und boö-
yastesten Verdrehungen und Entstellungen, Kinder-
MI sind: im 28sten Stük spricht er von einer Reso-

«utivn, „ach welcher, feit 1739 verfolgte Patrto,
ren entschädigt werden sollten, als ob dieselbe Pro-
cegrcvnwncn und Entschädigungen se it Gründung
V^kadt Bern nach sich ziehen müßte, und bc-

recynet, wie viel Millionen Prozesse das gebe» werde;
Srük sagt uns Herr Hallcr bey Gelegen

^ G esczentw nrfs einer Commission
groyen Raths, mit dürren Worten, dieß würde!

as erste, den Namen eines Gesetzes ver-'
a- /,^e Gesez, das von unsern Räthen ausgien-

.,^"2 — der artige Herr hat besonders die er-

ftbr'nüzlich werden; und ihr wisset, B. Repräsentan«

ten, daß es nicht immer Strafen sind, mit denen man
gefährliche Menschen unschädlich zu machen sucht.

Um Strafe zu verhängen, kömmt es vor allem darauf
a», das Gesez zu wissen, nach welchem gestraft wer-
den soll ; und nun frage ich: Wo ist das Gesez, nach

welchem ihr Hailern strafen wollt? — Ich sehe mich

„ach neuen oder alten Gesetzen überPrcßvergehen um;
neue, noch sind keine vorhanden; alte, ich kenne

deren zweierlei; das eine ist weder alt noch neu es

ist alükiicherwcise nie in Ausübung gekommen und ich

zweifle, daß ihr Lust habet, ein Probestuk damit vor-
znnchmcn; ich spreche von einem gewissen Arretc vom

zo Praireal; es war dasselbe ein wurdigew Pendant

zu unsern alten Censurgesetzen, die nichts schlimmes

!^>urc, jedem von uns nach Gutdctmoe» in, wohl aber viel Gutes gehindert haben. Wollt ihr
den Mund zu leoeu, was -eine des nerrn Hallers ê etwa nach diesen alten Ceniurgesctzen richten lassen —
eigenste MrQ fei »Sie sollten bestehen wie alle übrigen Gesetze, b,6 neue

bauliche Sitte, jedein"v0lsui>S! nach Gutbcfinde» in
" — ' ' ^ ° - erivu »uu, uivr»

iSie sollten bestehen w
^ ê ^

à ,ln H-Il- dy.n° I« U ê-âPrivatmeinung ist wovon ungefehr jede sei

Nummern ein halb duzend Beweise enthalten
"<ag Dies alles, glaube ich B. Repräsentan
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ver Revolution diese Gespenster der Nackt; keine S^ur ist
mehr davon vorhanden— uudkei esCenfors Spurnase
kv-gc es mehr sich blicken zu laßen. Waren sie aber
auch noch vorhanden, so müßte ja der Censor verant»
wörtlich seyn und njcht Haller. — I h finde also inr
zends anwendbare Gesetze, und vor jeder Willkür
wollen wir uns hüten; gerade dies war's was Hassern
neue Tnumpse, seiner Schadenfreude neue Nahrung
Kewähren würde. — Möge der groye Rath mit Be,
schleunigung an Gesetzen gegen Preßvergehen arbei

ten; harten wir solche schon izt, so istS klar, daß

Haller als ein Mensch, der falsche Angaben und er»

dichtete Fakta, die im Stand find zum Aufruhr zu
verleiten verbreitet — verantwortlich und strafbar
seyn würde. Lüthi v. Sol.: Das Mitglied, das
vor mir sprach hat auf eine des Gesezgebers sehr
würdige Weise über die heiligen Rechte der Preßfrei,
heit gesprochen; ich will von diesen Wahrheiten, von
denen wir hoffentlich alle durchdrungen sind, nichts
wiederholen. Die alten Censurgesetze sind durch die

Konstitution aufgehoben, neue werde» wir hoffentlich
keine erhalten. Haller kann also nur als Lügner oder
Verläumder angeklagt werden. Aber die Resolution
finuß aus einem andern Grund verworfen werden.
W>r haben keine richterliche Gewalt, und können nicht
entscheiden, ob Lüge vorhanden ist oder nicht? —

Wir können uns überall nicht mit der Sache beschaff

tigen; das Direktorium kann und wird, ohne unser

Zuthun in derselben handeln: ich verwerfe also den

Beschluß als constitulionsmidrig. — Indeß, wie

Usteri wohl bemerkt hat, besizt Haller vielen Ver
stand; eigenes Interesse ist an seiner Bitterkeit Schuld;
er hat bekanntlich auch einen Konstiturionseiilwurf
herausgegeben, der eben nicht grosses Glük gemacht

hat; er liefert aber öfters auch gute Bemerkungen in
seinen Annalen und gerade über das Geschäft der

Patriotenentschadigung; damit wir also, selbst von
Feinden Nutzen ziehen mögen, trage ich darauf an,
daß das angegebne Blatt der Commission über Patrioten,
entschädigung zugewiesen werde; ich bin versichert, ihr
Patriotism wird den besten Gebrauch davon machen.

Fornerod freut sich, mit den beiden Mitgliedern
die vor ihm sprachen, gleicher Meinung zu seyn; er

verwirft denBcschluß — die gcsezgedenden Rache kon.

nen in keinem Fall Ankläger werden Uebl igenö
ist ein Artikel in der Konstitution, der sagt: das Ge<

sez straft jede Art Frevel und der 8zste Art. handelt
von den Störeren der öffentlichen Ruhe. Gesez und

Richter sind also da, das Direktorium, als Wächter
der Konstitution, wird den Zeitungsschreiber zu be-

langen wissen. Auch er, der B. F o r ner o d fur sich,

wolle schon Mittel finden, den Haller zu strafen, fur
das was er über ihn selbst Lügenhaftes gesagt^ habe.

Stapfer: Usteri hat klar bewiesen, was fur ein

schändliches Blatt das angegebene ist; man bedenke

nun, was eine solche Schrift wirken kann bei Lew

ten besonders, die sonst gern Unruhe stiften und Ver,
läuindung.m anhören: will man solche Leute umeri
stützen, lhnen Kiffen unter die Ohren stecke»? Der
lOte Art. der Konstitution sagt: Arg.ist, Frevel,
Bosheit sollen gestraft werden; der 8zste Handell von
Verschwörungen gegen die innere und äussre Sicher-
heil des Staats; wie kann man dann sagen, es seyen
keine Geletze vorhanden? — Will man aber nicht jlla-
fen, so setze man solche Leute an den Schatten; dieß
ist noch nicht gestraft, aber unschädlich gemacht; wH-
rend dieser Zelt kann man alsdann G-fctze machen

und während derselben werden sie das Schmdcn

wohl bleiben lassen; der Beschluß soll augenommn
werden. Meyer v. Ar bon muß den Senat auf«

merksam machen, daß der Schaden, der aus solchen

Blättern entsteht < die schlimmsten Folgen »ach sich

ziehen kann; die Erfahrung, und ein ähnlicher Fall,
der schon vor dem Senat geschwebt hat, beweisen

dieß hinlänglich; er hat kürzlich eine Reise nach Hause

gemacht und eben damals las man in derBürklischen
Zeitung die Stelle, über beabsichtigte Abschaffung des

Sonntags und Einführung eines neuen Kalenders;
die Sensation, die dies selbst bei sehr vernünftigen
Leuten erregte, war ungemci» groß. Viele Recht'

ichaffene kamen, mit Thränen der Wehmuth imAuge,

zu ihm; sie konnten nicht begreifen, daß nicht wenig-

stens etwas an der Sache wahr wäre; mit Müh-'gt-

lang es ihm sie zu belehren. — Nun kommen neue

Ver äumdungen; es ist unmöglich sie ungestraft l»

lassen, obgleich auch er ein Verehrer der Preßfcchen

ist; dagegen kann er dann aber auch Stopfers Men

nung nicht beipflichten; wir können nicht Kläger
seyn; das Direktorium wird von selbst den SclM-
gen zur Verantwortung und Strafe z'ehen; in dieser

Erwartung will er die Resolution verwerfen. Lalle-

chere: die Mässigung mit der ungefähr alle, die im

dahin ihre Meinung vortrugen, über eine Sache m

der wir als Richter und Parthei zugleich erscheine»,

gesprochen haben, ehret den Senat; ich danke es ve-

sonders den B. Usteri und Lüthi, welche die

cusston eröffneten: ich bin über Prcßfteiheit "»u o °

gegen Preßvergehen keine anwendbare alle oder ne

Gesetze vorhanden sind, gänzlich der Memmg
erster» ; mit Lüthi v. Sol. glaube ich,
nicht als Ankläger erscheinen können, aber ich bm i -

seiner Me-nung in Rükstcht aus die vorgeschlaM'
Weisung des Blattes an die Commission über ssn

tencntschädigung; dieß hieße doch wohl -
in der Sache entscheiden; ich verwerfe den

und vertraue auf das Direktorium das,
Blatt Schaden stiften kann. Vorkehrungen zu r >!

wissen wird; die Verwerfung kann auch sue den g '>^^
Rath eine gute Erinnerung seyn, um das Gest? d »

Preßvergchen zu beschleunigt». D » c: He» bew >

die Mässigung derer, welche vor mir lprawei -

bin ebenfalls der Meinung, baß wir nicht mehr ^



ter und Parthei zugleich seyn sollen, wie die alten
Regierungen es waren; aber ich finde, daß die Sache
von der äussersten Wichtigkeit ist; ich schlage eine
Commission vor, die morgen berichten soli. C r a u er:
Ich erinnere den Senat an die nculichc Verwerfung
der Resolution, welche die Bürklische Zeitung betraf;
man verwarf sie, weil sich der grosse Rath die rich-
tcrliche Gewalt in der Sache anmaßte; nun tritt ein
ähnlicher Fall ein, ohne daß der grosse Rath jenen
Fehler begeht; wir wollen also consequent handeln.
Wie sollte es gegen die Konstitution seyn, das Direkt
torium einzuladen, mordbrennerische Schriften zu ver-
folgen? Wollen wir alle Insulten undBeschimpfungen
gleichgültig ansehen? ich nehme den Beschluß an.
Muret: Ich werde mich eigner Urtheile enthalten, da
ich auch selbst persönlich von Hallen, beschuldigt bin;
ich unterstütze Crauern; der Senat hat bei der Re-
solution über Bürklis Zeitung erklärt, er würde sie
annehmen, wenn sie abgefaßt wäre, wie die gegen-
wartige es nun wirklich ist. Was Lüthi's Antrag
betrift, so würde das ja gewissermaßen eine Billigung
des Blattes seyn; der Bericht der Commission ist be-
reit und ich zweifle nicht, daß sie geneigt seyn wird,
thu nach Hallers Bemerkungen abzuändern. Gen-
hard: Auch in, Luzernischcn hat die Bürklische Zeh
tnng die widrigsten Eindrücke gemacht; es ist unge-
mc!» wichtig ein scharfes Aug auf die Zeitungsschrei-
der zu halte»; jeder, dem das Vaterland und dieKon-
stitutio» lieb ist, wird dieser Meinung beipflichten,
jedermann ist darüber einig, daß Hallcr strafbar sey;
Ulteri glaubt, es sey kein Gcsez vorhanden; allein
es sind Gtietzî da; die alten Gesetze, welche diejeni-
gen, jo oyne Censur schreiben, nachdem wie siege»
schrieben hatten, als Verläumder, Ruhestörer u> s. w.
ve'strasen; es ist nicht der Fall, daß wir durch die Re-
lom.iou als Anklager erscheinen; sie ladet nur das

"n, crsodcrliche Maaßregeln für das
^/"^Vaterlandes dessen — (Man bemerkt

aà Beschluß mehr sage) — Indem der

?àaky be'ichimpft wird, ist! die ganze Nation
^ einzelne bcleidigtePersonenmüssenzwar

lî bor dem Richter erscheinen, aber die Stcllver-
,v,<i ^ oder die Nation, kann dies nicht; sondern
> ^nklorium muß dazu aufgefodert werden; —

Rath könnte sich durch Verwerfung des

ist beleidigt glauben, weil er selbst insuitut
Bodmer verlangt, der Präsident soll feine

sagen, und der Präsident (Augustini)
w:,r, er stimme Crauern bei. Bundt: DieKonsti-
e.'i. Freiheit zu drucken aber nicht zu lügen:

â>owtion sagt ja nicht, daß wir strafen wollen;
A den Beschluß an. Man sagt, der Verfasser
i>) witzig; just solche Kameraden muß man desto
mcyr abpasse,,; wir-sind Beklagte, müssen uns also

^ìibli: Wir sind alle darüber einig, daß
Verfasser Thatsachen erdichtet, die das Volk auf.

Hetzen können so daß derselbe als ein wahrer Aufruf
rer, oder aufs feinste, als ein Verlänmder und Lüg»
ner uver die ganze Legislatur behandelt zu werden
verd enk; foil uns davon nun die unbeschränkte Vers
ehnlng der Prcßfreihcit, wie man sie betitelt hat, ab«
halten? — So weit geht meine Großmnth nicht. »»
Obgleich ich von den erhabnen Begriffen des B. Usteri
sehosl einigemal fast verholdet bin, so möchte ich seine
heutigen dennoch nicht heirathen; ich stimme CrauerS
Meinung bei und nehme die Resolution an; warum
zollten wir dasDirck.vrium nicht einladen können?-»
der grosse Rath würde durch unsere frühere Verwer«
fung einer ähnlichen Resolution ganz mißleitet wor«
den seyn, wann wir diese ebenfalls verwerfen woll«
ten. — Man ruft zum Stimmenzählen. ---- Forne«
rod, Gen hard und Müller widersetzen sich.
Oie Discussion wird fortgoftzt. — Reding: Wie
werden gewiß alle, dem Vortrage Ustcn's Berechtig«
keit widerfahren lassen; ich hade ihn mit desto grös«
ftrcr Rührung angehört, da er selbst auch in dem
Blatt o.leidigt wurde; wenn immer so von unsgere«
der und' gehandelt würde, so bin ich überzeugt, dass
wir wenig Anlaß zu satirischen Aufsätzen in Zeitungen
gcbcn wurden. Genhard hat den Beschluß falsch
verstanden; er sagt: das Direktorium soll den
Verfasser gerichtlich behandeln lassen; wir
wären aijoin der Sache allerdings Parthei und Richter
zugleich; Murer hat zwar richtig bemerkt, daß iwir
durch Verwerffnng der Resolution, mit unsern frü»
Hern, in der Discussion über die Bürklische Zeitung
geausserten Grundsätzen in Widerspruch gerathen wür«
den; allein dieser Grund ist für mich unhinlänglich g

wenn über eine Sache richtigere Ideen zu Stande
kommen, und ich glaube, die heute aufgestellten Be«
griffe seyen besser, so finde ich, würde ein Beharren
auf der irrig erkannten Meinung sehr tadelhaft seyn;
ich verwcrsse also den Beschluß. Münger: Ich ver«
wcrsse den Beschluß weil es unnöthig ist, das Direk«
torium einzuladen. Barras: Würde der Beschluss
sich darauf einschränken, zu rechtlicher Belaugung des
Verfassers einzuladen, so würde ich für die Annahme
stimmen; allein der grosse Rath begeht wieder eben
den Fehler, den er im vorigen Falle begangen hat;
er entscheidet zum voraus; ich verwcrsse also den Be«
schluß. Schneider: Ich bin gleicher Meinung, und
schlage vor, als Motif der Verwerffung beyzufügen:
Weil die Worte » gerichtliches Verfahren " sich in der
Resolution finden. Ich glaube der grosse Rath sollte
die geschehene Denunciation unmittclbae a» das Di«
rcktorium senden. Müller: Auch ich bin einVerehs
rer der Preßfreiheit gleich llsteri und L'sshi; aber
wenn solche Buben, wie Haller ist, Äerlaumdungeit
gegen die gesetzgebenden Rathe ausbreiten, die Feuer«
brande der Zwietracht ausstreuen und sich freuen eine
Vendee in unserm Vaterland zu Grande zu bringen,
dann find wir es, unserer Pflicht und dem Väter«



îaub schuldig, die Resolution anzunehmen und solche

Böftwichter bestrafen zu lassen. Fornerod unter?

stutzt Reding. Crauer wundert sich, daß weder
der Statthalter, noch der öffentliche Ankläger ihrer
Pflicht gemäß daö Blatt denuncirt haben. Gen?
hard: Wenn dleA b stchten der Legislatur verläum-
det werden, so wird dadurch, daß das Direktorium
den Verläumder straft, die Wirkung der Vcrläumdung
noch nicht gehoben; dagegen wird dieß der Fall seyn,

wenn die Legislatur selbst straft. — Man ruft zum
Gtimmcumchr — Duc findet nun, Verwcrffnng wäre
äusserst gefährlich, und er will jetzt, da man seine

Commission nicht annimmt, die Absolution annehmen.

Lüthi v. Sol: Es ist klar, daß wir durch Annah-
me, Richter und Parthei zugleich seyn würden; das
Direktorium allein kann die nöthigen Maaßregeln treft
fen. Laflechere: Wir binden sogar durch den B»
fchlust dem Direktorium die Hände; es kann ohne den-

selben kräftigere Mittel einschlagen und hat es vielleicht
schon gethan. Berth oll et: Keineswegs werden
dem Direktorium die Hände gebunden; hat es bereits
die Absicht den Verfasser zu belangen, so tann es

dieß auch nach dem Beschlusse, nicht minder frei
thun; wir verlangen keinerlei willkührliche Bestra-
fung. — 2Z Stimmen sind für die Annahme; 21 ge-

gen dieselbe.
Der, auf eine Bothschaft des Direktoriums ge-

gründete Beschluß, nach welchem die Repräsentanten
ihre bis Ende May verfallene Besoldungen beziehen

sollen, wird angenommen.

Grosser Rath 14. July.
Das Direktorium übersendet eine Berechnung

über die Zahl der Agenten, die wahrscheinlich in der

ganzen Republik statt haben werden, und über die Sum-
me, die sie kosten würden, wenn sie nach dem ange-
nommnen Maasstab auch nur schwach besoldet wür-
den, die der Finanzminister auf circa z Millionen
Franken schäzt, und daraus den Schluß zieht, daß
man die Ehre der Republik zu dienen, auch bei der
Besoldungsbestimmung in Anschlag bringen sollte:
Auf Secret ans Ankrag wird dieser Gegenstand in
die Besoldungscommission gewiesen.

Da sich einige Unordnung in dem Bureau zeigt,
so fodert Kühn, daß die hierüber niedcrgesezte Com-
mission schleunig berichten soll. Es wird bemerkt, daß
der Präsident dieser Commission, Delves, abwesend
sey, und deßnahen wird derselben Hüssi beigeordnet.

Das Geftz über die Eidleistung der öffentlichen
Gewalten und des ganzen helvetischen Volkes wird
vorgelesen.

Der Präsident halt eine Rede über die Wichtig-
keit und Feierlichkeit einer solchen öffentlichen Eid
leistung; er ruft besonders der Versammlung den
schönen Eid der? ersten Eidgen offen im Grütli
tns Gedächtnis zurük, dessen heiliger Haltung unser

Vaterland feine erste Freiheit zu danken hatte, welch«
nachher durch den Umgang der Helveticr mit Aus-
ländern und besonders mit Höflingen nach und nach
verdorben ward und in Tiranney übergieng, bis die
Raserei diese immer noch erhalten zu wollen, sie end-
lich selbst stürzte und uns wieder auf den Thron der

Freiheit seztc! Heute ist wieder ein Jahr verflossen,
daß die muthigen Pariser die Fesseln der Tiranney
für sich und für ganz Europa brachen, laßt uns dieses

Tages mit Freuden erinnern! Im Wal lis war es,

wo die Freiheit in Helvetic» zuerst wieder aufwachte,
aber untcrdrükt ward, bis das edle Volk dcrWadt
fie auch wieder umfaßte und die Unterstützung dnstl-
ben durch die grosse Republik veranlaßte, Mt
durch die Freiheit auf immer stegend auf den Thron

gesezt ist. Laßt uns nun, Bürger Repräsentanten,
trachten die Einfachheit der Sitten unsrer rechtschaff-

neu Voreltern nachzuahmen und der Freiheit ewig

treu zu seyn.
Hierauf ward der Bürgercid in beiden Sprachen

vorgelesen und mit dem lauten Ruf: Ich schwöre!
beschworen, und dann ertönte unter lautem Gckialsch

der allgemeine Freudenruf: Es lebe die helveti»
sche Republik)

Darauf ward der Namensaufruf gethan »nl>

die Abwesende» verzeichnet. Huber fodert, daß

diejenigen ehemaligen Mitglieder, welche andere Ve»

amtungen erhalten haben, aus der Repräsentanten-
liste ausgestrichen werden. S ecrct an widcrftzt sich

diesem Antrag, weil es nnrcchtmasstg sey, daß das

Direktorium Mitglieder aus den gesezgebenden Ra-

then zu andern Bedienungen wegnehme. Hu bec

beharret, weil einmahl diese Bedienungen angenom-

men wurden, und einer nicht zugleich Volksrepraftntam
und Vollziehungsbeamter seyn könne, und erst sin

Geftj stctc haben müsse, daß ein Gesezgeber nicht eine

andere Stelle annehmen kö me, ehe wir diese Entsec-

mmg aus unsrer Mitte für unrechtmäßig erkläre»

können. Zimmer mann fodert Vertagung der

Frage, bis die darüber niedergeftzte Commission ihr

Gutachten einliefere. Angenommen.

Nuzet erinnert an den Antrag, den " ^wr
6

Wochen machte, für die Armen zu sorgen und um

dies zwekmässig thun zu können, Rum fordS ^«
in allen z helvetischen Sprachen drucken zu lain"'
um es an alle Administrationen im Uebcrflust ausryci

len zu können: nun hat er in dieser Zeit Rumsor
geschrieben und von ihm Erlaubnis erhalten I«

Schriften drucken zn lassen, erfragt also, was oc

grosse Rath hierüber zn thun gedenke? zugleich zeige e

an, daß Rumford ein Exemplar sàer Sehnn
dem grossen Rath zusende. Custor freut sich.."?.,
diesen menschenfreundlichen Geaenffmd und sc>>

vor Rumford zu danken, und über den Gegcnsta

selbst eine Commission niederzusetzen.

Die Fortsetzung im sistm Stük.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert
Mitgliedern der gesezgebende« Nithe der helvetischen RepublN.

Ein und achtzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Freitags den 27. Julius 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath 14. Julius.

(Fortsetzung.)

Kühn aussert auch die tiefste Verehrung für diesen
erhabnen Menschenfreund: wir sollen ihm durch um
fern Präsidenten danken und den Dank im Tagdlatt
einrücken lassen; für den Gegenstand selbst aber eine
Commission niedersetzen. Escher sagt, er kannte
schon lange diesen würdigen Menschenfreund, und
vankte ihm in seinem Herzen mit tiefer Ehrfurcht für
oie Bahn, die er der leidenden Menschheit öffnete,
um in einen glnklichern Zustand hinübertretten zu kon,
nen: er folgt in Rüksicht auf die gegen Rum ford
zunehmenden Maasregeln ganz K u hn 6 Antrag; allein

Umschlag kann er nicht folgen, denn
5ÜiEinrichtung neuer Armcnanstalten

Einrichtungen, und übcrdcm
^ hierüber eher die Sache des Dirck-

..»k
Kommission ans dem gefcjgebcnden

und endlich hat sich der Minister des Innern
diesem groffe» Gegenstand beschäftigt

ten ^"^îne, dahin einschlagende Anstal

dieses daher fodcrs ich, daß
Mini,?/--- ^ dem Direktorium zu Handen des

bild ^uncrn übergeben werde, um uns so

dank, Entwurf vorzulegen. Guter
» für die Bekanntschaft, die

das grossen Manne ver schatte, und iü
nimnüi ,f / das er an der leidenden Menschheit

angenonmu-n
wird bemahe ei-im.-csig

ft» der schönste Tag seines

bà>, " à Mühcftligkeitcn vergesse: wir
uns a. Vaterland geschworen; wie werden

^^u^Uifchastlich freuen, ich trage darauf an,

der,? ?o, ^?âs zur Freude und Erleichterung an

d,m a ^ beitragen, und begehre also, daß bei

kk>,
heutigen Fest eine kleine Steuer gesammelt werde

weil ^""^^ichcu Brand beschädigten in Fräschelz;^ wu uoch nicht -m Stande sind der Armuth im
grosse,, abzuhelfen, so sollen wir doch im Kleinen so

viel möglich wirken! Mit Beifall wird der Antrag
angenommen.

Cartier legt ein Gutachten vor, über den gestern
erhaltnen Auftrag, arme Schuldner während der
Erndte vor den Eintreibungen ihrer Gläubiger zu st,
chern. Die Commission schlägt vor, alles Auffänden
und Schuldenetiitreiben derOÜgarchen sowohl als an,
derer Glaubiger bis auf den ersten Jennec 1799 ein,
zustellen. (Allgemeines Gemurr). Da sich zeigt, daß
das Gutachten nur in deutscher Sprache abgefaßt ist,
so wird seine Berathung aufgeschoben. Cartier will
aus der Commission entlassen werden. Man geht zur
Tagesordnung, welcher zufolge der V. Abschickt des
Reglements der beiden Rathe behandelt wird. — Der
6. §. wird dahin abgeändert, daß die Scccctärs wü
der ihren Wille» in keine Comilckfsiou geordnet wer?
den sollen und der 7. K. dahin, daß die Sekretärs
innert 8 Wochen nicht wieder erwählt werden kön?

nen.
Auf Kochs Antrag soll der Oberfchreiber per?

sönlich verantwortlich gemacht werden, für jede lln?
ordnung im Bureau.

Ju Rüksicht des io. L. fodert Koch, daß da das
Bureau des Senats weniger beschäftigt sey als das
des grossen Rachs, dem Senat erlaubt seyn soll, im
Fall er das Personale seines Bureau vermindcrn will,
dieses zu thun. Secretan und Carrard glau?
ben, die Bestimmung eines Oberftkrctärs und eines
Untersekretärs, in jeder Svrache sey nicht überflüssig.
Koch beharret, wird vou Kühn unterstüzt, und
sein Antrag angenommen.

An Verwerth legt ein Gutachten von der Ko?
karde-Commission vor, worinn dieselbe vorschlägt,
solche Bürger welche die Kokarde acht Tag nach Pu?
blikation des Gesetzes nicht tragen, 24 Stunden ins
Gefängniß zu setzen und ihnen vor dem Cantonsge?
richt durch den Statthalter einen Verweis geben zu las?

sen: die, welche die Kokarde beschimpfen, sollen mit
14 tagiger Gefängnißstrafe belegt werden. Im Fall
von Wlcderholluiig wird die Straff beträchtlich erhö?
het vorgeschlagen, so wie auch für die Beschimpfet
der Bürger, welche die Kokarde tragen. Ackermann
will, baß solche Bürger vor dem Distriktsgericht
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ben Verweis erhalten. Secretan findet etwas,
unschicklich ein so hartes Gesetz gegen einen Bürger
ju machen, welcher die Kokarde nicht trägt, besom
ders da dies ganz verschieden ft.y von dem Beschim-
pfen der Kokarde; er sodert also, daß das Direkto
rium eine Proklamation hierüber ergehen lasse: den
Vorschlag gegen die Beschimpfte der Kokarde aber
findet er zwelmässg. H über will auch die Prokla-
mation, aber eine Warnung fürs erste Mahl für die
so sie nicht tragen, und nachher die im Vorschlag be--

stimmte Straft, mit AkermannS Verbesserung
Koch wünschte, das erste Kokarde-Gesetz wäre nicht
ergangen, da nun abec dasselbe statt hat, so muß
durchaus ein Strafgesetz damit verbunden werden;
er stimmt Hubern bei und will die Warnung durch
den Untcrstatthalter ertheilen lassen: auch sodert er,
daß das Tragen der Kokarden nur aufdem Hut, nicht et-
wann auch auf jeder Mütze geboten werden soll. Custor
sodert auch nur das Tragen der Kokarde am Hut und
stimmt Hubern bei. Andcrwerih vertheidigt
das Gutachten, weil ganze Gemeinden die Kokarde
Nicht tragen, und diese durchaus vom Kantousstalt-
Halter den Verweis erhalten müssen; übrigens stiiàt
er den vorgeschlagenen Milderungen bei. Auf Hu-
bers Antrag wird das Gutachten Kweift behandelt.
Kühn erklart, daß er einen andern Gesetzes-Ent-
Wurf zu machen habe, den er aber nicht vorlegen
könne, wenn man §weise zu Werke gehen will. Hü si

si begehrt, daß das Gutachten der Kommission zu-
rückgewieftn und ihr Kühn beigeordnet werde Man
geht zur Tagesordnung und behandelt also das Gut-
achten Swcise.

1. §. Das Gesetz über das Tragen der Kokar-
den soll belbehaltcn werden. Angenommen.

2. §. Acht Tag nach der Publikation sollen die,
welche keine Kokarden tragen,. vier und zwanzig
Stunden gefangen gesezt und vom Kantonsstatthal>
ter einen Verweis erhalten. Hub er will den Ver-
weis vom Agent ertheilen lassen. Custor will zu
erst nur warnen, also die Straft in den dritten Pa-
ragrah bringen, und die Kokarde nur auf den Hü-
ten zu tragen befehlen. Weber sagt, auf diese

Art würde man nur Mützen tragen; er glaubt, auch

auf diesen soll die Kokarde qetragcn werden, wen»
man über Land geht, und übrigens will er nur die
erwachsenen Manner die Kokarde zu tragen anhalten.
Carra rd sieht nicht gern Straft auf solche Klei«
nizkeiten, die nur von Nachlässigkeit herkommen köu-

neu, er will die Ueberzeugung zu Hilft ziehen, dann
er kann nicht begreissn, wie einer, der dreimal die

Kokarde zu tragen vergißt, aus dem Vaterlande ver-
wiesen werde; er will Warnung und Aufsicht über
die Bürger die sie nicht tragen. Erlach er folgt
Hubern, weil man schon hinlänglich gewarnet hab'.
Zimmermann will die Kokarde nicht auf den
Mütze» zu tragen befehlen er stimmt Koch bei,

doch will ep zuerst warne» und nachher eine Geld»
straft von i Pf. ans das N-chttragen der Kokarde
setzen. Hubcr sagt, für blosse Vergessenheit wird
niemand gestraft werden, sondern nur für boshafte,
muchwiliige Unterlassung; er begehrt nach der ersten
Warnung l Pf. Straf, oder für Arme einen halben
Tag Arrest, im dritte!» Fall aber Gefängniß' Bon«
g ois will auch auf den Mützen Kokarden sehen,
denn der Helvecier soll die Kokarde als Zeichen der

Vereinigung tragen, und da die Argauer immer Mi»
;eu, die Lemane» aber immer Hüte tragen, so istje»
nes der Gleichheit wegen nothwendig. Sccretan
sagt : Verwundert Euch nicht, daß die Repräsentanz
ten aus dem Leman sich diesen Strafen wiedersezen,
das Volk hat einen Abscheu vor dem Gefängnis:
Also folge auf den ersten Fehler Vorstellung des Agen»

ten; auf den zweiten Anzeige an den Kantonsstatts
Halter, der den Fehlbaren vordescheibet; die Reise

dahin ist schon Straft; im dritten Fehler sollen bit
Fchivaren verdächtig von ihren bürgerlichen Rechtest

suspend,'« weiden. Wenn ganze Dmftr die Kokarbe

nicht tragen, so giebt man ihnen ftomde Agenten,
und bei Fortdauer der Unterlassung werden sie auch

in den Zustand der letzten Straft gesezt. Guter
sagt : Die Kokarde ist wichtig. Ins Herz sieht nur

Gott; Vcreililgungszeichen tragen oder nicht tragen,

beweist uns Gesinnungen. Die wahren Pamctei: in>

Lewa» werdcn die Kokarden gewiß tragen, und tv-M

cincr, der sie nicht tragen will, ins Gefängniß toaM,
so werdcn sich die guten Bürger sicher nicht darüber

ärgern. Würsch sagt, dem Volk Gesetze geben,

die es haßt, macht ihm die Revolution nicht beb,

warum jetzt schon so schwere Strafen die das Vest

erbittern? man such? ihm die Kokarde lieb zu machen«

und daher stimme ich für Secretan und Carrard.
Hüssi glaubt Enters Proklamation wur«
gute Wirkung gemacht haben ; da es jezt aber darum

zuthun sey, cincr Pioilamaiion noch Strafgesetze am

zuhängen, so rathe er zur Geimdigkeit) denn Gskan^
nisstrafe würde in den ehevorigen Popularsi.ni«>
grosse Unruhe erwecken ; er stimmt also für Ea r ra r

und Secretan. Secreta n s Antrag wird ang

nommen.

Rede,
dem

welche Bürger Ochs den ?ten Ä,
v.m Tage seiner Einführung in daS

Direktorium, an den Bürger CommMr °

französischen Regierung bey der Armee >» 5"

vetien, hielt.

Der Wille des gesetzgehenden Körvers MM
mit dem Ihrigen überein. Wenn diese >

mung, welche für mich von der günstigsten.'^«
tung ist, zu gleicher Zeit die Bestätigung ein^ v

rung erhält, von weicher das Eine seine

Sie aber, Bürger Commissar! Ihre Vollmachten
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